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Sehr geehrte Mandanten,



bereits seit über 16 Monaten wirkt die Abgeltungsteuer mit pauschal 25
Prozent plus Solidaritätszuschlag und brachte an Neujahr 2009 völlig neue
Steuerregeln für die private Geldanlage. Zwar wurde damals vom
Gesetzgeber versprochen, dass es durch die Systemumstellung damit getan
ist, dass die Bank die Steuer bereits einbehält und diese bereits
endbesteuerten Kapitalerträge damit nicht mehr In der Steuererklärung
aufzutauchen brauchen. Doch oftmals ist es günstig, dem Finanzamt die
Zinsen, Dividenden und Kurserträge freiwillig zu melden, denn es besteht
Aussicht auf eine Erstattung. 



Liegen Sparer beispielsweise mit ihrer individuellen Progression unter dem
Pauschalsatz, wird ihnen die zuviel einbehaltene Abgeltungsteuer entweder
auf die Einkommensteuerschuld für das sonstige Einkommen angerechnet
oder erstattet. Es lohnt sich auch, die Einnahmen für den Spendenabzug
anzugeben. Denn je höher das Einkommen, umso größer ist das
Abzugspotential.



Fühlt sich der Sparer von seiner Bank ungerecht behandelt, kann er die aus
seiner Sicht zu hohe Abgeltungsteuer erst im Wege der Veranlagung vom
Finanzamt überprüfen lassen. Ähnlich sieht es aus, wenn es zwischenzeitlich
günstige Finanzgerichtsurteile gibt oder generell Zweifel an Steuervorschriften
bestehen. Der Streit kann nur über die Steuererklärung klargestellt werden.
Dies hält dann die Option offen, anschließend über Einspruch oder Klage
doch noch zu seinem Recht zu kommen.



Zwar setzen Finanzämter Steuerbescheide in Bezug auf den Solidaritäts-
zuschlag wegen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit nur vorläufig fest. Das
gilt aber nicht für Kapitalerträge. Hier führen die Banken neben der
Abgeltungsteuer auch den Soli automatisch mit ab und eine Gegenwehr beim
Institut ist nicht möglich. Daher sollten Sparer die bereits einbehaltenen
Abgaben in der Anlage KAP zur Steuererklärung 2009 angeben. Über den
anschließenden Bescheid kommt es dann zu keiner Nachzahlung, wohl aber
zum erwünschten der Vorläufigkeitsvermerk.



Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre!

Ihr Team von Schmidt & Partner

www.sp-steuerberatung.de
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Alle Steuerzahler

Bundesfinanzministerium sagt
Abzugsfähigkeit privater
Steuerberatungskosten zu
Private Steuerberaterkosten könnten schon bald wieder
steuerlich absetzbar sein. Nachdem Schwarz-Gelb be-
reits im Koalitionsvertrag die Wiedereinführung der Ab-
zugsfähigkeit festgeschrieben hatte, hat das Bundesfi-
nanzministerium jetzt die Umsetzung dieser Zusage
angekündigt. Dies berichtet der Deutsche Steuerbera-
terverband e.V.

Der Verband verweist auf eine Aussage des Sprechers
des Bundesfinanzministeriums, die die «Süddeutsche
Zeitung» am 15.04.2010 abgedruckt habe. Der Sprecher
schließe zwar eine Berücksichtigung im Jahressteuerge-
setz 2010 aus, sichere aber zu, dass die Regierung ihre
Zusage aus dem Koalitionsvertrag erfüllen werde.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom April
2010

Auslandsspenden sind jetzt
absetzbar
(Val) Am 15. April 2010 ist das Gesetz zur Umsetzung
steuerrechtlicher EU-Vorgaben sowie zur Änderung
steuerlicher Vorschriften in Kraft getreten. Damit lassen
sich jetzt Spenden und Stiftungszuwendungen an ge-
meinnützige ausländische Einrichtungen in allen noch
nicht bestandskräftig veranlagten Einkommensteuerfäl-
len als Sonderausgaben absetzen. Spender oder Stifter
können also beispielsweise entsprechende Belege für
den Einkommensteuerbescheid 2007 nachreichen, wenn
dieser unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht oder
aus anderen Gründen noch ein Einspruch anhängig ist.
Voraussetzung für den verbesserten Abzug von
Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwe-

cke ist jedoch, dass sie an eine Körperschaft gehen, die
von der deutschen Körperschaftsteuer befreit wäre,
wenn sie inländische Einkünfte erzielen würde. Dies ist
der Fall, wenn sie nach ihrer Satzung und nach ihrer
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen
Zwecken dient.

Klarstellend weist das Bundesfinanzministerium in einem
aktuellen Schreiben darauf hin, dass die verbesserte
steuerliche Förderung ausschließlich Zuwendungen in
einen anderen Staat der Europäischen Union und des
Europäischen Wirtschaftsraums betrifft und demgemäß
nicht auf Drittländer anzuwenden ist (Az. IV C 4 - S
2223/07/0005). Weitere Voraussetzung ist, dass diese
EU- und EWR-Staaten gegenseitig zwischenstaatliche
Amtshilfe im Bereich der Steuerfestsetzung und gegen-
seitig Unterstützung bei der zwischenstaatlichen Beitrei-
bung von Steuerforderungen leisten.

Für den Nachweis der steuerbegünstigten Zuwendung
als Geld- oder Sachspende können die Finanzbehörden
alle Belege verlangen, die ihnen für die Beurteilung der
Frage notwendig erscheinen, ob die Voraussetzungen
für die Abziehbarkeit der Ausgaben erfüllt sind. Erweist
sich die Nachprüfung der vom Spender vorgelegten
Auskünfte als schwierig, sind die Beamten nicht daran
gehindert, bei Nichtvorlage von Nachweisen den bean-
tragten Steuerabzug zu verweigern.

Insoweit ist es also hilfreich, ausreichende Unterlagen zu
sammeln. Hieraus sollte sich insbesondere ergeben,
dass die gemeinnützige Einrichtung jenseits der Grenze
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtäti-
gen oder kirchlichen Zwecken dient. Sollte der Nachweis
nicht gelingen, kann das heimische Finanzamt Amtshilfe
beim jeweiligen Land in Anspruch nehmen.

Steuerklassenkombination
III/V: Pflichtveranlagung
verfassungsgemäß
Die Pflichtveranlagung von Ehegatten bei der Steuer-
klassenkombination III/V ist verfassungskonform. Das
Finanzgericht (FG) Düsseldorf sieht keinen durch ein so
genanntes «strukturelles Vollzugsdefizit» bedingten
Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des
Artikels 3 Absatz 1 Grundgesetz.

Im zugrunde liegenden Fall erzielten die verheirateten
Kläger im Streitjahr beide Einkünfte aus nichtselbststän-
diger Arbeit. Die Einkünfte des Klägers unterlagen wäh-
rend des Veranlagungszeitraums dem Lohnsteuerabzug
nach der Steuerklasse III, die der Klägerin nach der
Steuerklasse V. Das beklagte Finanzamt folgte bei der
Einkommensteuerfestsetzung den Angaben der Kläger
in der Steuererklärung. Gleichwohl legten die Kläger
Einspruch ein und begehrten, den Einkommensteuerbe-
scheid aufzuheben.
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Zur Begründung gaben sie an, es komme bekannterma-
ßen bei der Steuerklassenkombination III/V zu Steuer-
nachzahlungen, so auch bei ihnen. Diese Nachzahlung
wäre nicht angefallen, wenn sie sich gesetzeswidrig
verhalten und keine Steuererklärung abgegeben hätten.
Die zutreffende Besteuerung hänge bei der Steuerklas-
senkombination III/V in erster Linie von der Mitwirkungs-
und Erklärungsbereitschaft der Steuerpflichtigen ab.
Tatsächlich dürften eine große Anzahl Steuerpflichtiger
von der Möglichkeit der Nichtabgabe einer entsprechen-
den Steuererklärung Gebrauch machen. Dies werde von
Seiten der Verwaltung nicht unterbunden, obwohl die
Ausgabe der entsprechenden Steuerkarten bekannt sei,
so die Kläger.

Nach Meinung des FG war die Steuerfestsetzung indes
nicht aufgrund eines etwaigen Vollzugsdefizits und einer
daraus abzuleitenden Verfassungswidrigkeit der Steuer-
festsetzung aufzuheben. Ob tatsächlich viele Steuer-
pflichtige von der Möglichkeit der Nichtabgabe der Steu-
ererklärung Gebrauch machten, könne für die Entschei-
dung dahinstehen. Zum einen bestünden keine Anhalts-
punkte dafür, dass das Maß der Nichterklärung bereits
«wesentliche» Erhebungsdefizite beziehungsweise
«gravierende» Erhebungsmängel zur Folge habe. Zum
anderen würde dies allein sowieso nicht zur Verfas-
sungswidrigkeit führen, so das FG. Darüber hinaus müs-
se etwa die Finanzverwaltung einen solchermaßen gra-
vierenden Erhebungsmangel aus politischen Gründen in
Kauf nehmen. Dass dieses Erfordernis vorliegt, hielt das
FG für fern liegend. Es merkt abschließend an, dass
eine solch vollständige Auswertung des Kontrollmateri-
als - wie sie offenbar den Klägern vorschwebe - den
Finanzämtern weder möglich noch aus Rechtsgründen
geboten sei.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 17.03.2009, 15 K
2978/08 E

Selbstanzeige: Meldung gelingt
auch noch bei konkreter
Nachfrage
(Val) Wer dem Fiskus zu geringe Einnahmen deklariert
hat, kann dies im Nachhinein über die Selbstanzeige
einer Steuerhinterziehung korrigieren. Die freiwillige
Meldung beim Finanzamt kann formlos erfolgen, muss
aber die Vergehen komplett erhalten. Dann geht der
Sünder in Hinsicht auf die nachgemeldeten Taten straf-
frei aus, muss sich also weder dem Gericht stellen, noch
Geldbußen zahlen. Eine Straffreiheit aufgrund einer
Selbstanzeige kommt nur in Betracht, wenn dem Fiskus
die gemeldete Tat zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt
war, der Sünder also frisches Material liefert.

Fordert die Steuerfahndung einen Anleger schriftlich zur
Vorlage bestimmter Unterlagen über ausländische Kon-
ten und Depots auf, läuft nach einem aktuellen Be-
schluss des Bundesfinanzhofs zwar die Verjährung nicht
ab. Denn es handelt sich dabei um eine fristhemmende
Ermittlungsmaßnahme, wodurch die Ergebnisse der
Anfrage anschließend noch in einen geänderten Steuer-
bescheid einfließen können (Az. VIII B 164/09). Eine
solche Aufforderung schließt aber nicht aus, dass der
Sparer dem Finanzamt noch schnell eine strafbefreiende
Selbstanzeige einreichen kann. Dieser Ausweg ist erst
verschlossen, wenn Betriebsprüfer oder Steuerfahnder
vor Ort erschienen sind oder offiziell die Einleitung eines
Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der Tat bekannt
gegeben wurde. Das bloße Auskunftsverlangen nach
Bankbelegen gehört nicht zu den Ausschlussgründen
einer Selbstanzeige, so die Richter.

Die Selbstanzeige muss allerdings vollständig sein, da-
mit sie zur Straffreiheit führen kann. Durch sie muss das
Finanzamt im Prinzip in die Lage versetzt werden, ohne
weiteren Aufwand geänderte Steuerbescheide erlassen
zu können. Notwendig sind also in der Praxis genaue
Zahlenangaben, die durch Unterlagen belegt werden.
Darüber hinaus müssen die hinterzogenen Beträge
pünktlich und vollständig nachgezahlt werden.

Nicht mehr zu deklarieren und auch nicht nachzuzahlen
sind lediglich die Sünden bereits verjährter Steuerjahr-
gänge. Hier gilt die Besonderheit, dass sich die Verjäh-
rungsfrist bei Hinterziehung von den üblichen vier auf
zehn Jahre deutlich verlängert. Da diese Frist erst mit
Abgabe der Erklärung und damit frühestens im Folgejahr
beginnt, kann das Finanzamt noch eine Reihe von alten
und bereits bestandskräftigen Steuerbescheiden gemäß
den nachgemeldeten Angaben nach oben korrigieren.
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Angestellte

Werbungskosten: Zahlungen
durch Dritte zählen nicht immer
(Val) Beauftragen die Eltern einen Handwerker mit Re-
novierungsarbeiten am Miets- oder Geschäftshaus ihres
Kindes und zahlen sie anschließend die Rechnung, darf
der Nachwuchs die Kosten bei der Steuer absetzen.
Denn auch Aufwendungen durch Dritte können zu Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben führen, da solche
Vorgänge im Rahmen eines so genannten abgekürzten
Zahlungsweges nicht anders behandelt werden, als
wenn Dritte wie etwa Eltern oder andere Verwandte das
Geld zunächst verschenken und der Hausbesitzer oder
Unternehmer die Erhaltungsmaßnahmen an der Miet-
oder Geschäftsimmobilie anschließend über diese erhal-
tenen Mittel selbst zahlt. Begleicht also der Vater die
Handwerkerrechnung, kann sie sein Sohn in der Steuer-
erklärung einreichen und bei den Mieteinkünften min-
dernd geltend machen.

Anders sieht es nach dem Urteil vom Finanzgericht Nie-
dersachsen aber aus, wenn beispielsweise der Vater für
seinen Sohn einen Mietvertrag abschließt und die Rate
monatlich vom eigenen Konto überweist (Az. 1 K
405/05). Dann kann der Sohn die Kosten nicht im Rah-
men einer doppelten Haushaltsführung geltend machen,
auch wenn er das Domizil in der Nähe seines Arbeits-
platzes nutzt. Denn die Grundsätze zum abgekürzten
Vertrags- oder Zahlungswegs gelten nicht mehr, wenn
ein Dritter auf eigenen Namen einen Mietvertrag ab-
schließt und er die Wohnung dann jemand anderem
überlässt. Denn in einem solchen Fall begleicht der Va-
ter seine eigene Schuld, weil er Vertragspartner des
Vermieters ist und die Mietvereinbarung ausschließlich
den Vater berechtigt und verpflichtet.

Der steuerliche Abzug beim abgekürzten Vertragsweg
gelingt generell nicht bei Krediten, Miete oder Pacht.
Denn anders als bei Werkverträgen mit Handwerkern
oder Bauunternehmern sind solche normalen Dauer-
schuldverhältnisse darauf gerichtet, Leistung in zeitlich
aufeinander folgenden Raten zu erbringen. Hier zählt die
Vertragsabwicklung durch Dritte steuerlich nicht. Daher
sollte hier mit Blick auf den Fiskus der Umweg gegangen
werden, dass Gelder zuerst verschenkt werden und der
Hausbesitzer oder Selbstständige dann die Vertragsmo-
dalitäten mit der Bank oder einem Vermieter in Eigenre-
gie übernimmt.

Hinweis: Die gleiche negative Konsequenz droht bei
Aufwendungen, die Sonderausgaben oder außerge-
wöhnliche Belastungen darstellen. Daher sind Spenden
oder Krankheitskosten im Fall des abgekürzten Ver-
tragswegs ebenfalls nicht absetzbar. Sofern sich nicht
Ehegatten gegenseitig unter die Arme greifen.

Regelmäßige Arbeitsstätte oder
auswärtige Tätigkeit?
(Val) Nach den geänderten Lohnsteuer-Richtlinien 2008
wird als regelmäßige Arbeitsstätte der ortsgebundene
Mittelpunkt der dauerhaft angelegten beruflichen Tätig-
keit eingestuft, die der Arbeitnehmer immer wieder auf-
sucht. Ausreichend ist bereits im Durchschnitt ein Ar-
beitstag pro Woche. Insoweit sind die Fahrten von zu
Hause dorthin nur mit der Entfernungspauschale bei den
Werbungskosten absetzbar, und der Arbeitgeber kann
den Kfz-Aufwand nicht steuerfrei übernehmen. Anders
sieht es bei einer Auswärtstätigkeit aus, wenn Arbeit-
nehmer vorübergehend außerhalb ihrer regelmäßigen
Arbeitsstätte tätig werden. Liegt die vor, können die
Aufwendungen deutlich günstiger nach den Grundsät-
zen für Dienstreisen geltend gemacht werden und der
Arbeitgeber kann die Aufwendungen alternativ auch
steuerfrei erstatten.

Das Bundesfinanzministerium hat die Einordnung als
Auswärtstätigkeit jetzt auf Fälle erweitert, in denen der
Angestellte bei einem Kunden des Arbeitgebers länger-
fristig eingesetzt wird. Dieser Ort stellt keine regelmäßi-
ge Arbeitsstätte des Arbeitnehmers dar (Az. IV C 5 - S
2353/08/10010), was sich besonders positiv in Fällen der
Leiharbeit und des Outsourcing auswirkt.

Klassisches Beispiel ist, wenn eine Zeitarbeitsfirma als
Arbeitgeber Personen in regelmäßigem Wechsel ver-
schiedenen Entleihfirmen überlässt. Hier kommt es nicht
zu einer regelmäßigen Arbeitsstätte, auch wenn keine
zeitliche Befristung vereinbart worden ist. Etwas anderes
gilt jedoch, wenn ein Arbeitnehmer vom Verleiher für die
gesamte Dauer seines Arbeitsverhältnisses einem Kun-
den in dessen betrieblicher Einrichtung überlassen oder
mit dem Ziel der späteren Anstellung beim Entleiher
Kunden eingestellt wird. Hier wird der Leiharbeitnehmer
dauerhaft an einer regelmäßigen außerbetrieblichen
Arbeitsstätte tätig.

Bei einer Auswärtstätigkeit können Fahrtkosten zeitlich
unbegrenzt als Werbungskosten abgezogen oder vom
Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. Das gelingt ent-
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weder mit 30 Cent je gefahrenem Kilometer oder den
tatsächlich nach Fahrtenbuch ermittelten Kosten. Zudem
können Übernachtungs- und Nebenkosten geltend ge-
macht werden. Für die ersten drei Monate kann der Ar-
beitnehmer sogar noch Verpflegungspauschalen abset-
zen. Die übrige Belegschaft mit einer regelmäßigen Ar-
beitsstätte kann lediglich die Pendlerpauschale berück-
sichtigen, mehr aber auch nicht.

Fahrt eines Postbeamten zu
Arbeitsstätte bei Telekom-
Tochter ist keine Dienstreise
Allein die vorläufige Zuweisung eines Postbeamten in
ein privatrechtlich organisiertes Tochterunternehmen der
Telekom AG führt nicht dazu, dass der Beamte die Kos-
ten für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz
steuerlich nach Dienstreisegrundsätzen geltend machen
kann. Dies hat das Finanzgericht (FG) Köln für den Fall
entschieden, dass der Beamte seine bisher ausgeübte
Tätigkeit am bisherigen Tätigkeitsort beibehält. Seine
Fahrtkosten könnten steuerlich nur im Rahmen der
Pendlerpauschale berücksichtigt werden. Allerdings hat
das FG dem Fall grundsätzliche Bedeutung beigemes-
sen und deswegen die Revision zum Bundesfinanzhof
zugelassen.

Das FG betont, dass eine regelmäßige Arbeitsstätte
nicht nur dann angenommen werden könne, wenn die
Tätigkeitsstätte im wirtschaftlichen oder rechtlichen Ei-
gentum des Arbeitgebers stehe. Es reiche aus, dass die
Tätigkeitsstätte dem Arbeitgeber wirtschaftlich zuge-
rechnet werden könne. Dies sei bei einer Tochtergesell-
schaft, anders als bei einer betrieblichen Einrichtung
eines Kunden des Arbeitgebers, gegeben.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 18.03.2010, 11 K 2225/09

Arbeitsunfähigkeit: Bleiben
Mindesturlaubsansprüche über
Jahre hinweg erhalten?
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) soll klären, ob bei
lang andauernder Arbeitsunfähigkeit der gesetzliche
Mindesturlaubsanspruch für jedes Jahr erhalten bleibt,
sodass der betroffene Arbeitnehmer über Jahre Ur-
laubsansprüche ansammelt. Eine entsprechende Frage
hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm den Luxem-
burger Richtern vorgelegt.

In dem Verfahren vor dem LAG hatte ein schwerbehin-
derter Mann geklagt, der in der Zeit vom 01.04.1964 bis
zum 31.08.2008 in dem Dortmunder Betrieb der Beklag-
ten beschäftigt war. Seit dem 23.01.2002 war der Kläger
zunächst arbeitsunfähig krank. Ab Oktober 2003 bezog
er jeweils befristet eine Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung. Das Arbeitsverhältnis wurde zum 31.08.2008
durch eine Aufhebungsvereinbarung beendet.

Nachdem der EuGH Anfang 2009 in der Rechtssache
«Schultz-Hoff» (C-350/06) entschieden hatte, dass ein
Arbeitnehmer seinen Urlaubsanspruch behält, wenn er
ihn wegen Arbeitsunfähigkeit nicht nehmen konnte, hat
der Kläger im März 2009 beim Arbeitsgericht (ArbG)
Dortmund Klage auf Abgeltung seines Urlaubs für die
Jahre 2006, 2007 und 2008 in Höhe von jeweils 35 Ar-
beitstagen eingereicht. Das ArbG hat dem Kläger mit
Urteil vom 20.08.2009 die Abgeltung des gesetzlichen
Mindesturlaubsanspruchs von 60 Arbeitstagen und des
Schwerbehindertenurlaubs von 15 Arbeitstagen für die
Jahre 2006, 2007 und 2008 zugesprochen. Hiergegen
richtet sich die Berufung der Beklagten.

Das LAG hat das Berufungsverfahren ausgesetzt, um
die Sache den EU-Richtern vorzulegen. Es verweist
darauf, dass die Entscheidung «Schultz-Hoff» die bis
dahin gefestigte Urlaubsrechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts ins Wanken gebracht habe. In dem damals
vom EuGH entschiedenen Fall sei es jedoch nur um
Urlaubsansprüche für das Vorjahr und das laufende Jahr
gegangen. Die Frage, ob Urlaubsansprüche über viele
Jahre angesammelt werden könnten, um die es in dem
Berufungsverfahren gehe, sei also weiterhin offen. Das
LAG bittet um Klärung.

Landesarbeitsgericht Hamm, Beschluss vom
15.04.2010, 16 Sa 1176/09
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Arbeit, Ausbildung &
Soziales

Kindergeld: Volle Anrechnung
auf Hartz IV-Leistungen ist
verfassungsgemäß
Die vollständige Anrechnung des Kindergeldes als leis-
tungsminderndes Einkommen auf Hartz IV-Leistungen
ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) hält das Grundrecht auf Gewähr-
leistung eines menschenwürdigen Existenzminimums für
nicht verletzt. Die Verfassungsbeschwerde eines 1994
geborenen Kindes, das mit seinen Eltern in einer  Be-
darfsgemeinschaft nach dem so genannten Hartz IV-
Gesetz lebt und Sozialgeld bezieht, nahmen die Karls-
ruher Richter nicht zur Entscheidung an.

Der Beschwerdeführer, bei dem das Kindergeld ent-
sprechend den gesetzlichen Vorschriften voll als leis-
tungsminderndes Einkommen auf das Sozialgeld ange-
rechnet wurde, sah dadurch Hartz IV-Empfänger gegen-
über anderen Kindergeldempfängern grundlos benach-
teiligt. Er machte zudem geltend, hinsichtlich des
Betreuungs-, Erziehungs- und  Ausbildungsbedarfs wür-
de aufgrund der vollen Anrechnung das Existenzmini-
mum unterschritten.

Das BVerfG sieht das Grundrecht auf Gewährleistung
eines menschenwürdigen Existenzminimums indes nicht
verletzt. Der Beschwerdeführer habe durch das Kinder-
geld und das gekürzte Sozialgeld im Ergebnis staatliche
Leistungen in der gesetzlich bestimmten Höhe erhalten.
Zur Gewährleistung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums sei es auch nicht geboten, das Kinder-
geld teilweise anrechnungsfrei zu  stellen. Zwar trage
das Einkommensteuerrecht der Deckung des Betreu-
ungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarfs eines Kin-
des durch  Kinderfreibeträge Rechnung. Das Grundrecht
auf Gewährleistung eines  menschenwürdigen Exis-
tenzminimums verlange aber keine Sozialleistungen, die

den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf
für Kinder in gleichem Maße berücksichtigten wie das
Steuerrecht.

Die volle Anrechnung des Kindergeldes wahre auch den
Gleichheitssatz, so das BVerfG. Der Gesetzgeber, der
bei zu versteuerndem Einkommen Steuervergünstigun-
gen in Form von Kinderfreibeträgen gewähre, sei nicht
verpflichtet, Sozialleistungen in vergleichbarer Höhe für
Personen und deren Angehörige zu gewähren, die - wie
im Fall des Beschwerdeführers - kein zu versteuerndes
Einkommen erzielten. Auch sonst konnte das BVerfG
keine Ungleichbehandlung erkennen. Schließlich wür-
den nach den einschlägigen Vorschriften alle Kinder-
geldberechtigten und alle hilfebedürftigen Kinder, die zu
einer Bedarfsgemeinschaft mit ihren Eltern gehörten,
gleich behandelt.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 11.03.2010,1
BvR 3163/09

Abfindung: Vorabzahlung in
Höhe von maximal fünf Prozent
steht ermäßigter Besteuerung
nicht entgegen
Eine Abfindung, die für den Verlust des Arbeitsplatzes
gezahlt wird, unterliegt auch dann der ermäßigten Be-
steuerung, wenn neben der Hauptzahlung ein geringfü-
giger Teil im vorangegangenen Jahr gezahlt wurde. Dies
geht aus einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Köln her-
vor. Darin legt das Gericht auch fest, dass eine Zahlung
dann als geringfügig anzusehen ist, wenn sie nach Ab-
zug des steuerfreien Betrages fünf Prozent der Gesamt-
abfindung nicht überschreitet.

Geklagt hatte ein Arbeitnehmer, der nach mehr als 21-
jähriger Tätigkeit für den Verlust seines Arbeitsplatzes
rund 80.000 Euro Abfindung bekommen hatte. 10.000
Euro wurden in 2005 und der Rest in 2006 gezahlt. Das
Finanzamt versagte die ermäßigte Besteuerung der
Abfindungszahlung in 2006, da es an einer «Zusam-
menballung» der Zahlungen in einem Besteuerungszeit-
raum fehle. Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg,
weil die an den Kläger im Vorjahr geleistete Zahlung
nach Abzug des Freibetrages vom 7.200 Euro lediglich
etwa vier Prozent der gesamten Abfindung betragen
hatte.

Zwar, so das FG, müsse die Abfindung dem Steuer-
pflichtigen grundsätzlich in einem Jahr zufließen, damit
sie ermäßigt besteuert werde. Eine Vorabzahlung im
Vorjahr, die - wie hier - als «geringfügig» anzusehen sei,
dürfe die Steuerermäßigung aber nicht ausschließen, da
sonst der Gesetzeszweck verfehlt werde.

Das FG Köln hat gegen sein Urteil die Revision zum
Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen. Zwar folge das
Urteil einer Entscheidung des BFH in seinem Urteil vom
25.08.2009 (IX R 11/09). Doch habe der BFH sich bisher
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noch nicht dazu geäußert, wo er die Geringfügigkeits-
grenze ziehe.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 09.03.2010, 8 K 972/08

Beamten-Versorgung:
Benachteiligung Teilzeit-
beschäftigter rechtswidrig
Regelungen des Beamtenversorgungsgesetzes, die zu
einer überproportionalen Schlechterstellung teilzeitbe-
schäftigter Beamter führen, dürfen nicht weiter ange-
wendet werden. Denn sie verstoßen gegen den europa-
rechtlichen Grundsatz der Entgeltgleichheit, wie das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden hat.

Nach dem Beamtenversorgungsgesetz sind dienstliche
Ausbildungszeiten und Studienzeiten ruhegehaltfähig
und erhöhen das Ruhegehalt. Demselben Zweck dienen
Zurechnungszeiten, die Beamten gutgeschrieben wer-
den, die vor Vollendung des 60. Lebensjahres wegen
Dienstunfähigkeit pensioniert werden. Bei Teilzeitbe-
schäftigten werden diese Zeiten allerdings mit einem
Kürzungsfaktor belegt. Ihr Ruhegehalt wird danach stär-
ker gekürzt, als es dem zeitlichen Verhältnis der Teilzeit
zur Vollzeit entspricht.

Diese Vorschriften dürften nicht länger angewendet
werden, so das BVerwG. Denn nach dem europarechtli-
chen Grundsatz der Entgeltgleichheit müsse das Ar-
beitsentgelt Teilzeitbeschäftigter strikt zeitanteilig im
Verhältnis zu der möglichen Vollzeitbeschäftigung fest-
gesetzt werden. Zum Arbeitsentgelt gehöre nach der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes auch
das Ruhegehalt.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 25.03.2010,
BVerwG 2 C 72.08

Wehrdienst: Zurückstellung
auch bei schulischer
Ausbildung auf zweitem
Bildungsweg begründet
Ein Wehrpflichtiger, der eine schulische Ausbildung auf
dem zweiten Bildungsweg begonnen hat, ist vom Wehr-
dienst zurückzustellen. Dies hat das Verwaltungsgericht
(VG) Trier zugunsten eines Mannes entschieden, der
nach Erlangung des qualifizierten Sekundarabschlusses
I einen auf vier Jahre angelegten Schulbesuch an einer
Berufsbildenden Schule für Wirtschaft angetreten und
wenige Monate später einen Musterungsbescheid erhal-
ten hatte.

Gegen diesen setzte sich der Wehrpflichtige nach einem
erfolglosen Widerspruch vor dem VG zur Wehr. Dort
erhob er Klage und begehrte zugleich Eilrechtsschutz.
Zur Begründung führte er an, seine Heranziehung zum

Wehrdienst stelle eine besondere Härte dar, weil sie
eine zu einem schulischen Abschluss führende Ausbil-
dung unterbrechen würde. Der Eilantrag hatte jetzt Er-
folg.

Das VG hielt für ausschlaggebend, dass der Schulbe-
such des Mannes zu einem Abschluss führt, der der
Fachhochschulreife gleichwertig ist. Damit stelle seine
Ausbildung einen Zurückstellungsgrund im Sinne des
Wehrpflichtgesetzes dar. Denn sie führe zu einem schu-
lischen Abschluss, der gleichwertig neben den Aspekt
der beruflichen Weiterbildung trete.

Verwaltungsgericht Trier, Beschluss vom 22.03.2010, 1
L 87/10.TR, nicht anfechtbar

Hartz IV: Schonvermögen wird
erhöht
Das Altersvorsorgevermögen von Arbeitnehmern, die
ihren Arbeitsplatz verlieren, ist künftig besser geschützt.
Die diesbezüglichen Freibeträge werden von 250 auf
750 Euro je vollendetem Lebensjahr angehoben. Dies
sieht das Sozialversicherungs-Stabilisierungsgesetz vor,
für das der Bundesrat am 26.03.2010 grünes Licht ge-
geben hat.

Das Gesetz trifft außerdem Sofortmaßnahmen, um kri-
senbedingte Einnahmeausfälle der Sozialversicherungs-
systeme aufzufangen. Um den Beitragssatz zur Arbeits-
förderung stabil zu halten, wandelt es das bisher vorge-
sehene Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit im
Haushaltsjahr 2010 in einen Zuschuss um. Dadurch
verzichtet der Bund auf Rückzahlungen in Höhe von
voraussichtlich rund 16 Milliarden Euro. Der Gesund-
heitsfonds erhält einen weiteren Zuschuss in Höhe von
3,9 Milliarden Euro. Damit soll dazu beigetragen werden,
die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu überwin-
den.

Bundesrat, PM vom 26.03.2010
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Bauen & Wohnen

Angehörigenmiete:
Überschussprognose ohne
unverhofft positiven Faktoren
(Val) Werden Wohnung oder Haus verbilligt an Ver-
wandte vermietet, erkennt das Finanzamt anfallende
Verluste grundsätzlich ohne Prüfung an, wenn die ver-
einbarte Miete zumindest 75 Prozent des ortsüblichen
Marktniveaus beträgt. Liegt die Höhe hingegen zwischen
56 und 74,9 Prozent, wird die Einkünfteerzielungsab-
sicht anhand einer Überschussprognose geprüft. Sofern
die über einen Zeitraum von 30 Jahren ein positives
Ergebnis bringt, lassen sich die mit der verbilligten Ver-
mietung zusammenhängenden Werbungskosten in vol-
ler Höhe absetzen - auch hohe Anfangsverluste. Dabei
beginnt der Prognosezeitraum mit dem Erwerb oder der
Herstellung des Vermietungsobjekts.

Fällt die Prognose hingegen negativ aus, wird die Ver-
mietungstätigkeit in einen entgeltlichen und einen kos-
tenlosen Teil aufgesplittet und die Werbungskosten sind
nur nach diesem Verhältnis abziehbar. Liegt die Miete
beispielsweise bei 60 Prozent des Marktniveaus, fallen
40 Prozent der Hausaufwendungen steuerlich unter den
Tisch, sofern die Prognose keinen Überschuss ausweist.

Um dem Finanzamt bei der verbilligten Wohnraumüber-
lassung an nahe Angehörige die voraussichtlichen Ein-
nahmen und Ausgaben der kommenden 30 Jahre vorzu-
rechnen, dürfen nach dem Urteil vom Finanzgericht
München zukünftig eintretende entlastende Faktoren wie
etwa der Wegfall der Zinsbelastung durch Tilgung der
Darlehensschulden nur dann in die Überschuss-
prognose einbezogen werden, wenn dies bei Erstellung
der Planungsrechnung objektiv vorhersehbar war (Az. 9
K 162/07).

Grundsätzlich muss der Totalüberschuss unter Heran-
ziehung aller erkennbaren Umstände ermittelt werden.

Das beinhaltet die voraussichtlich erzielbaren steuer-
pflichtigen Mieterträge sowie die anfallenden Werbungs-
kosten. Dabei ist grundsätzlich von den Darlehensbe-
dingungen auszugehen, die im Jahr der Aufstellung der
Prognose gelten. Nur soweit zu diesem Zeitpunkt darauf
geschlossen werden kann, dass sich diese Kreditkondi-
tionen in der Zukunft voraussichtlich ändern werden,
können diese bei der Prognoseberechnung bereits be-
rücksichtigt werden.

Ausreichend ist nach Ansicht der Richter aber noch
nicht, wenn der Hausbesitzer über ausreichend Eigen-
kapital verfügt, um die Restschulden in einigen Jahren
nach Ablauf der Zinsbindungsfrist vollständig tilgen zu
können und damit anschließend keine Schuldzinsen
mehr anfallen würden. Dies wäre allenfalls dann der Fall,
wenn das nach Steuerabzug verbleibende Nettoein-
kommen voraussichtlich nicht ausreichen würde, alle
laufenden Belastungen zu begleichen. Dann erscheint
es realistisch, dass der Kredit so früh wie möglich abge-
löst wird.

Eigenverbrauch: Neuregelung
aus 2004 verstößt nicht gegen
Rückwirkungsverbot
Die seit Juli 2004 geltende Regelung zur Ermittlung der
umsatzsteuerlichen Eigenverbrauchsbesteuerung bei
einer teilweise privat genutzten, aber voll dem Unter-
nehmensvermögen zugeordneten Immobilie verstößt
nicht gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungs-
verbot. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster - soweit
ersichtlich als erstes Finanzgericht - entschieden.

Geklagt hatte die Eigentümerin eines Grundstücks, das
mit einem Einfamilienhaus bebaut ist. Teile des Hauses
vermietete die Klägerin umsatzsteuerpflichtig an die
Steuerberatungspraxis des Ehemanns. Den überwie-
genden Anteil des Hauses nutzte sie zu eigenen Wohn-
zwecken. Die Klägerin wies das Grundstück voll ihrem
Unternehmensvermögen zu und nahm im Jahr der Her-
stellung aus den Erwerbskosten den vollen Vorsteuer-
abzug in Anspruch. Die Bemessungsgrundlage für die
gegenläufige Eigenverbrauchsbesteuerung errechnete
die Klägerin mit jährlich zwei Prozent der auf den priva-
ten Teil entfallenden Herstellungskosten. Dies entsprach
der damaligen Rechtslage.

Für das Streitjahr 2004 folgte das Finanzamt der Kläge-
rin insoweit nur für die Monate Januar bis Juni. Für den
Rest des Jahres erhöhte es die steuerliche Bemes-
sungsgrundlage auf anteilig zehn Prozent der dem Pri-
vatanteil zuzuordnenden Kosten. Das Finanzamt ver-
wies auf § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 UStG in der
Fassung des Gesetzes vom 09.04.2004. Danach seien
für Zwecke der Eigenverbrauchsbesteuerung die vor-
steuerbelasteten Erwerbskosten für Grundbesitz auf
zehn Jahre zu verteilen. Die Vorschrift gelte bereits seit
Juli 2004. Die Klägerin beanstandete insoweit einen
Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot.
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Dieser Ansicht erteilte das FG Münster eine Absage.
Zwar erfasse die Neuregelung auch Voranmeldungszeit-
räume, die zeitlich vor der Verkündung des Gesetzes
lägen. Diese Rückbewirkung von Rechtsfolgen sei aller-
dings ausnahmsweise verfassungsrechtlich zulässig. Die
Klägerin könne kein schutzwürdiges Vertrauen in den
Fortbestand der alten Rechtslage geltend machen. Zum
vorgezogenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der gesetzli-
chen Neuregelung am 01.07.2004 habe sich bereits
angedeutet, dass die ursprüngliche - gesetzlich nicht
geregelte - Rechtslage keinen Bestand mehr haben
könne.

Mit der Regelung habe der Gesetzgeber auf die so ge-
nannte «Seeling»-Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofes aus dem Jahre 2003 reagiert, nach der auch
bei teilweiser Privatnutzung eines vollständig dem Un-
ternehmen zugeordneten Gebäudes ein voller Vorsteu-
erabzug gewährleistet sei. Die ursprünglich von Recht-
sprechung und Finanzverwaltung vertretene Auffassung,
die Erwerbskosten der Immobilie für Zwecke der Be-
steuerung der Privatnutzung über einen Zeitraum von 50
Jahren (zwei Prozent) zu verteilen, sei seit einem
Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom
13.04.2004 nicht mehr herrschend gewesen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 04.03.2010, 5 K
3484/08

Bauleistungen: Umsatz-  
steuerliche Besonderheiten
(Val) Seit 2004 kehrt sich das Verhältnis von Leistendem
und Empfänger in einigen Fällen um, sofern es um Im-
mobilien geht. Dann bezahlt der Leistungsempfänger im
Rahmen einer so genannten Umkehr der Steuerschuld-
nerschaft die Eingangsrechnung des Subunternehmers
nur noch netto und den Steuerbetrag sofort ans Finanz-
amt. Da er den Betrag jedoch gleichzeitig als Vorsteuer
abziehen kann, fließen aus diesem Geschäft keine Gel-
der ans Finanzamt. Mit dieser Sonderregelung will der
Fiskus Missbrauch bekämpfen. In der Vergangenheit
kam es im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften
nämlich immer wieder dazu, dass der Rechnungsemp-
fänger die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vor-
steuer abzog, der Unternehmer diese Umsatzsteuer
jedoch nicht zahlte. Zudem konnten die Finanzämter
häufig wegen Zahlungsunfähigkeit des leistenden Un-
ternehmers ihren Anspruch nicht mehr durchsetzen.

Das Bundesfinanzministerium hat nun konkretisiert,
wann ein Unternehmer von der Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft betroffen ist und folglich die Umsatz-
steuer sofort an den Fiskus überweisen muss (Az. IV D 3
- S 7279/09/10006). Das betrifft grundsätzlich Werklie-
ferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung,
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseiti-
gung von Bauwerken dienen. Darüber hinaus muss der
Leistungsempfänger Unternehmer sein und selbst derar-
tige Leistungen erbringen. Sofern das auf ihn zutrifft, darf
er die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer selbst dann
nicht an den Aussteller der Rechnung bezahlen, wenn
die Arbeiten rund um Haus und Garten sein privates
Einfamilienhaus betreffen.

Keine unter diese Sonderregelung fallenden Umsätze
sind hingegen:

- Planungs- und Überwachungsleistungen - etwa von
Architekten und Ingenieuren

- Lieferung von Baumaterial

Ein weiteres Kriterium ist, dass der Leistungsempfänger
nachhaltig selbst Bauleistungen erbringt, die mehr als 10
Prozent der Summe seiner Gesamtumsätze beträgt.
Bleibt er unter dieser Ausschlussgrenze, ist er grund-
sätzlich kein bauleistender Unternehmer und muss die
Umkehr der Steuerschuldnerschaft nicht beachten. Bau-
träger erbringen oftmals beide Arten von Umsätzen. Sie
müssen ihre Grundstücksgeschäfte daher entsprechend
aufteilen.
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Bußgeld & Verkehr

Steuerberater: Neue
Informationspflichten
Auf Steuerberater kommen, bedingt durch die
Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung, neue
Informationspflichten zu. Die Verordnung, die am
17.05.2010 in Kraft tritt, bestimmt, welche Informationen
Steuerberater ihren Mandanten künftig von sich aus und
auf Anfrage zur Verfügung stellen müssen. Sie dient der
Umsetzung europäischer Vorgaben.

Wie der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) mitteilt,
ergänzen die neuen Pflichtangaben bestehende Infor-
mationspflichten, insbesondere die Impressumspflicht
nach § 5 Telemediengesetz. Hinzu kämen etwa unge-
fragte Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung und
verwendeten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auf
Anfrage sollen Steuerberater den Mandanten etwa An-
gaben zur Berechnung der Gebühren oder einen Kos-
tenvoranschlag machen. Steuerberatern, die eine eige-
ne Internetpräsenz unterhalten, rät der DStV, die neuen
Pflichtangaben dort zu machen.

Deutscher Steuerberaterverband, PM vom März 2010

Kfz-Halter benennt Fahrer
nicht: Österreichische Geld-   
buße in Deutschland nicht voll-
streckbar
Eine Vollstreckung österreichischer Geldbußen, die er-
lassen wurden, weil der Halter eines Kraftfahrzeugs den
Fahrer desselben nicht benannt hat, ist in Deutschland
unzulässig. Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg in
einem Eilverfahren klargestellt. Damit bekam der Halter
eines Kfz Recht, das 2007 mehrfach in einer gebühren-
pflichtigen Parkzone in Wien abgestellt worden war.

Da sich der Halter gegenüber den österreichischen Be-
hörden weigerte, Auskunft über die Person zu geben, an
die er sein Fahrzeug überlassen hatte, erließ der Magist-
rat der Stadt Wien ein Straferkenntnis über eine Geld-
strafe in Höhe von rund 350 Euro. Ein solches Strafer-
kenntnis ist mit einem Bußgeldbescheid nach deut-
schem Recht vergleichbar. Der Kfz-Halter zahlte jedoch
nicht. Deshalb ersuchte der Magistrat der Stadt Wien die
Finanzbehörde Hamburg, im Wege der Amts- und
Rechtshilfe das Straferkenntnis gegenüber dem Halter
zu vollstrecken. Hiergegen begehrte der Halter einstwei-
ligen Rechtsschutz, den ihm das FG Hamburg gewährte.

Die Vollstreckung des österreichischen Straferkenntnis-
ses in Deutschland verstoße gegen wesentliche Rechts-
grundsätze der verfassungsmäßigen Ordnung der Bun-
desrepublik und sei deshalb unzulässig, so die Richter.

Denn mit dem Straferkenntnis aus Österreich solle der
Antragsteller allein dafür sanktioniert werden, dass er als
Halter des Fahrzeuges keine Auskunft über Namen und
Anschrift der Personen gegeben habe, denen er das Kfz
zu bestimmten Zeitpunkten überlassen habe. Die Voll-
streckung eines solchen Straferkenntnisses verstoße, so
das FG, gegen das Verbot des Zwangs zur Selbstbe-
zichtigung und gegen das Schweigerecht des Angeklag-
ten. Das FG hat die Beschwerde zum Bundesfinanzhof
zugelassen.

Finanzgericht Hamburg, 1 V 289/09

Auslandsbeteiligungen:
Verletzung der Anzeigepflicht
kann Geldbuße bedeuten
In einem aktuellen Schreiben erläutert das Bundesfi-
nanzministerium die Anzeigepflichten, die Steuerpflichti-
ge bei Auslandsbeteiligungen nach § 138 Absatz 2 und
3 der Abgabenordnung (AO) treffen. Außerdem weist es
darauf hin, dass eine vorsätzliche oder leichtfertige Ver-
letzung der Anzeigepflicht aus § 138 Absatz 2 AO eine
Ordnungswidrigkeit ist, die mit einer Geldbuße von bis
zu 5.000 Euro geahndet werden kann.

Bei Verstößen gegen die Anzeigepflichten sei nach den
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Umständen des Einzelfalls die zuständige Bußgeld- und
Strafsachenstelle einzuschalten, heißt es in der Verwal-
tungsanweisung weiter. Die Anzeigepflicht könne auch
mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Auf ihre Erfül-
lung sei nachdrücklich zu achten.

Das ausführliche Schreiben ist auf den Seiten des Bun-
desfinanzministeriums
(www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik
«Aktuelles/BMF-Schreiben» als pdf-Datei verfügbar.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 15.04.2010, IV
B 5 - S 1300/07/10087

Straftaten: Sollen künftig auch
mit Fahrverbot bestraft werden
können
Niedersachsens Justizminister Bernd Busemann (CDU)
will erreichen, dass Straftäter anstatt mit einer Geld-
oder Freiheitsstrafe auch mit einem Fahrverbot bestraft
werden können. Für manche Taten erscheine eine Haft-
strafe als zu hart, eine Geldstrafe dagegen als zu mild.
Für viele seien Kraftfahrzeuge mehr als ein Mittel zur
Fortbewegung. «Sie gelten als Ausweis individueller
Entscheidungsfreiheit und als Statussymbol», so der
Minister. Insofern könne ein Entzug der Fahrerlaubnis
sehr einschneidend als Denkzettel- und Besinnungs-
maßnahme gelten, meint Busemann.

Einen entsprechenden Gesetzentwurf will er bei der
Justizministerkonferenz im Juni 2010 mit den anderen
Bundesländern erörtern und dann in den Bundesrat
einbringen. Er betont, dass sich das Fahrverbot als Ne-
benstrafe für eine Straftat im Zusammenhang mit dem
Führen eines Kraftfahrzeugs oder wegen der Verletzung
von Pflichten eines Kraftfahrzeugführers seit Jahrzehn-
ten bewährt habe. Gegenüber dem Ansatz, mit der ver-
waltungsrechtlichen Anordnung einer medizinisch-
psychologischen Untersuchung von Gewalttätern und
Randalierern vorbeugend zu wirken, könne eine klare
gesetzliche Regelung den Entzug der Fahrerlaubnis
rechtssicherer machen.

Justizministerium Niedersachsen, PM vom 07.04.2010

Flug wetterbedingt annulliert:
Einzelfall entscheidet über
europarechtliche
Ausgleichsansprüche
Ein Fluggast der Ryanair Ltd., der wegen der wetterbe-
dingten Annullierung seines Fluges Ausgleichsansprü-
che nach der europäischen Fluggastrechteverordnung
geltend gemacht hatte, hat diesbezüglich vor dem Bun-
desgerichtshof (BGH) eine Niederlage erlitten. Der BGH
nahm in dem konkreten Fall an, dass die Annullierung

des Fluges durch Ryanair wegen der unsicheren Wetter-
lage vernünftig war.

Der Kläger hatte bei der beklagten Ryanair Ltd. einen
Flug für den 25.10.2007 von Jerez de la Frontera in
Spanien nach Hahn gebucht. Der Abflug war für zehn
Uhr vorgesehen. Dieser Flug wurde wegen Nebels an-
nulliert. Das für den Flug vorgesehene Flugzeug landete
statt in Jerez in Sevilla und flog von dort direkt nach
Hahn zurück. Dem Kläger wurde ein Ersatzflug für den
27.10.2007 angeboten. Diesen lehnte er ab und buchte
stattdessen bei einem anderen Luftfahrtunternehmen
einen Flug für den 25.10.2007 nach Frankfurt am Main.
Mit seiner Klage verlangt der Kläger Ausgleichszahlun-
gen nach der Fluggastrechteverordnung sowie Ersatz
der entstandenen Mehrkosten, insbesondere der Kosten
für den anderweitig gebuchten Flug. Der Kläger ist der
Ansicht, es sei der Beklagten möglich und zumutbar
gewesen, die betroffenen Fluggäste von Jerez nach
Sevilla zu fahren und von dort aus nach Hahn zu beför-
dern.

Der BGH hat die Klage hinsichtlich der vom Kläger be-
gehrten Ausgleichszahlungen abgewiesen. Im Übrigen
hat er die Sache zu neuer Verhandlung und Entschei-
dung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Der Kläger habe keinen Anspruch auf Ausgleichzahlun-
gen aus der Verordnung, so der BGH. Die Frage, ob und
wann sich eine Annullierung durch zumutbare Maßnah-
men hätte vermeiden lassen, könne nicht allgemeingül-
tig, sondern nur für den Einzelfall beantwortet werden.
Hier habe im Zeitpunkt der Annullierungsentscheidung
Nebel geherrscht. Deshalb habe das für den Flug vorge-
sehene Flugzeug nicht in Jerez landen können. Wie
lange der Nebel, der tatsächlich bis 11.30 Uhr angehal-
ten habe, dauern würde und ob und wann es dann mög-
lich sein würde, das Flugzeug von Sevilla nach Jerez zu
holen, sei nicht zuverlässig abzusehen gewesen. Unter
diesen Umständen wäre es unter Berücksichtigung der
Auswirkungen auf den weiteren Flugplan nach Ansicht
des BGH nicht vernünftig gewesen, die Annullierungs-
entscheidung aufzuschieben.

Über den vom Kläger begehrten Ersatz der Mehrkosten,
die ihm durch die Annullierung entstanden sind, konnte
der BGH nicht abschließend entscheiden. Im Fall der
Annullierung eines Flugs hätten Fluggäste nach der
Verordnung unter anderem Anspruch auf eine anderwei-
tige Beförderung zum Endziel unter vergleichbaren Rei-
sebedingungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Even-
tuell habe die Ryanair Ltd. die Verpflichtung, eine ent-
sprechende anderweitige Beförderung anzubieten, ver-
letzt, weil sie dem Kläger erst für den 27.10.2007 einen
Ersatzflug angeboten habe, meint der BGH. Ob es Rya-
nair möglich gewesen sei, den Kläger zu einem früheren
Zeitpunkt nach Hahn zu befördern, etwa durch einen
Bustransport nach Sevilla und anschließenden Flug von
Sevilla nach Hahn, müsse das Berufungsgericht jetzt
klären.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 25.03.2010, Xa ZR 96/09
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Ehe, Familie & Erben

Erbschaftsteuer: Kann wegen
Unvereinbarkeit mit Eigentums-
garantie herabzusetzen sein
Der erbschaftsteuerliche Zugriff ist durch die Eigentums-
garantie des Grundgesetzes begrenzt. Hierauf verweist
das Düsseldorfer Finanzgericht (FG) in einem Fall, in
dem ein Steuerpflichtiger dem Gesetze nach rund
143.500 Euro an Erbschaftsteuer entrichten müsste,
obwohl er auf Grund eines Vermächtnisses nur etwa
90.000 Euro erhalten hatte. Hier sei die Steuer aus
Gründen der Billigkeit die Festsetzung einer niedrigeren
Erbschaftsteuer erforderlich.

Der Erblasser hatte dem Kläger zwar einen Betrag von
500.000 Euro vermacht. Die zur Erbin eingesetzte Ehe-
frau des Erblassers konnte den geltend gemachten
Vermächtnisanspruch nach dem Tod ihres Gatten aber
nicht erfüllen. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen blieben
bis auf einen Teilbetrag in Höhe von rund 90.000 Euro
erfolglos. Die Ehefrau verstarb wenig später. Das Nach-
lassinsolvenzverfahren nach deren Tod wurde mangels
Masse abgewiesen. Das beklagte Finanzamt setzte die
Erbschaftsteuer gegen den Kläger gleichwohl auf
143.492 Euro fest. Dabei legte es ein Vermächtnis in
Höhe von 500.000 Euro zugrunde. Eine abweichende
Festsetzung der Steuer lehnte es ab.

Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das FG
Düsseldorf hielt eine abweichende Steuerfestsetzung
aus sachlichen Billigkeitsgründen für geboten. Eine
sachliche Unbilligkeit liege vor, wenn die Besteuerung
unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen des
Steuerpflichtigen im Einzelfall mit dem Sinn und Zweck
des Gesetzes nicht vereinbar sei und deshalb den ge-
setzlichen Wertungen zuwiderlaufe. Eine Billigkeitsmaß-
nahme sei geboten, wenn es beim Vollzug einer im All-
gemeinen verfassungsmäßigen Norm in einem Härtefall
zu einer verfassungsrechtlich bedenklichen Problemlage
komme.

So ist es im Streitfall. Denn der Kläger habe eine Erb-
schaftsteuer von 143.492 Euro zu entrichten, obwohl er
auf Grund des Vermächtnisses nur rund 90.000 Euro
erhalten habe und mit weiteren Zahlungen nicht mehr zu
rechnen sei. Dieses Ergebnis sei mit der Eigentumsga-
rantie des Grundgesetzes nicht vereinbar.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 10.03.2010, 4 K
3000/09 Erb

Beerdigungskosten: Können als
dauernde Last steuerlich
abziehbar sein
Hat sich der Vermögensübernehmer gegenüber seinen
Eltern, den Vermögensübergebern, in einem Vermö-
gensübergabevertrag verpflichtet, die Kosten einer stan-
desgemäßen Beerdigung zu tragen, so kann er die da-
durch nach dem Tod des Letztverstorbenen entstande-
nen angemessenen Aufwendungen als dauernde Last
von der Steuer absetzen. Dies gilt nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofes (BFH) insoweit, als dass
nicht der Vermögensübernehmer, sondern ein Dritter
Erbe ist.

Geklagt hatte ein Steuerpflichtiger, der mehrere
Grundstücke samt Gebäuden von seinen Eltern be-
kommen hatte. Im Übergabevertrag hatte er sich im Juni
1990 als Gegenleistung dafür unter anderem verpflich-
tet, die Kosten für eine standesgemäße Beerdigung
seiner Eltern zu tragen. Es verstarb zuerst der Vater des
Klägers und dann dessen Mutter. Für die Beerdigung der
Mutter entstanden ihm Kosten in Höhe von rund 4.150
Euro. Erbin der Mutter war die Schwester des Klägers.
Die Beerdigungskosten machte der Kläger in seiner
Einkommensteuererklärung für das Jahr 2005 geltend.
Das Finanzamt berücksichtigte sie nicht. Die dagegen
erhobene Klage hatte in erster und zweiter Instanz Erfolg.

Die Aufwendungen für die Beerdigung der Mutter des
Klägers seien als Sonderausgaben abziehbar, stellte der
BFH klar. Als Sonderausgaben abziehbar seien die auf
besonderen Verpflichtungsgründen beruhenden Renten
und dauernden Lasten, die nicht mit Einkünften in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stünden, die bei der Ver-
anlagung außer Betracht blieben.

Die aufgrund der getroffenen vertraglichen Verpflichtung
geschuldeten und erbrachten Aufwendungen für die
Beerdigungskosten des letztversterbenden Altenteilers
seien hier als dauernde Last abziehbar, weil nicht der
Kläger, sondern seine Schwester Erbin der Mutter ge-
worden sei, erläutert der BFH.

Die Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen
kennzeichne, dass sich der Vermögensübergeber Teile
der nunmehr vom Vermögensübernehmer zu erwirt-
schaftenden Nettoerträge vorbehalte. Der Vorbehalt der
Erträge stelle sich als ein «Transfer steuerlicher Leis-
tungsfähigkeit» dar. Dieser wird laut BFH in der Weise
rechtstechnisch verwirklicht, dass die Aufwendungen
beim Übernehmer abziehbar und die entsprechenden
Zuflüsse beim Übergeber steuerbar sind. Dies bedinge
eine materiell-rechtliche Korrespondenz zwischen Ab-
zugs- und Besteuerungstatbestand.
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Im Streitfall sei eine solche Korrespondenz zwischen
Abziehbarkeit und Steuerbarkeit gegeben. Deswegen
könnten die Beerdigungskosten als dauernde Last quali-
fiziert werden, so der BFH.

Für die Abziehbarkeit der dauernden Last sei maßgeb-
lich, dass der Übergeber «das Vermögen ohne die vor-
behaltenen Erträge, die ihm nunmehr als Versorgungs-
leistungen zufließen, übertragen hat». Die Versorgungs-
leistungen seien somit als vorbehaltene Vermögenser-
träge zu charakterisieren. Deshalb komme eine Abzieh-
barkeit von wiederkehrenden Leistungen als Sonder-
ausgaben nur dann in Betracht, wenn andererseits vor-
behaltene Erträge in Gestalt der Beerdigungskosten
einem Empfänger als wiederkehrende Einkünfte zuge-
rechnet werden könnten.

Diese Voraussetzung sei hier erfüllt. Der Kläger sei auf-
grund des Übergabevertrags verpflichtet gewesen, die
Beerdigungskosten für die Letztversterbende zu tragen.
Die Erbin sei damit von der Verpflichtung zur Tragung
der Beerdigungskosten entbunden gewesen. Der Über-
gabevertrag stelle sich damit als Vertrag zugunsten Drit-
ter, der Erbin, dar. Ihr und nicht der verstorbenen Mutter,
der Erblasserin, seien die Einnahmen in Höhe der er-
sparten Beerdigungskosten zugeflossen. Deshalb könn-
ten ihr die vorbehaltenen Erträge in Gestalt der Beerdi-
gungskosten als wiederkehrende Einkünfte zugerechnet
werden. Der Grundsatz der materiell-rechtlichen Korres-
pondenz sei gewahrt, so der BFH abschließend.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.01.2010, X R 17/09

Erbschaftsteuer: Kosten-
pauschbetrag gibt es pro
Todesfall nur einmal
(Val) Für die Summe der Kosten eines Erbfalls dürfen
pauschal nicht mehr als 10.300 Euro ohne Nachweis
abgezogen werden und zwar unabhängig davon, wie
vielen Personen dem Grunde nach Erbfallkosten ent-

standen sind. Nach einem aktuellen Beschluss des
Bundesfinanzhofs können Miterben den Pauschbetrag
damit nur anteilig beanspruchen, er ist nicht mit der Zahl
der Erben zu vervielfachen (Az. II R 31/08). Dieser Be-
trag umfasst die Kosten

- der Bestattung,

- für ein angemessenes Grabdenkmal,

- für die übliche Grabpflege mit ihrem Kapitalwert für
eine unbestimmte Dauer,

- die unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung,
Regelung oder Verteilung des Nachlasses entstehen
(zum Beispiel Gebühren für Testamentseröffnung, Erb-
scheinerteilung, Grundbuchumschreibung) sowie

- für die Erlangung des Erwerbs.

Sofern höhere Nachlassverbindlichkeiten der vorge-
nannten Art angefallen sind, sind sie dem Finanzamt im
Einzelnen nachzuweisen.

Die Abzugsmöglichkeit besteht grundsätzlich für jeden
Erwerber, also auch für den Vermächtnisnehmer oder
Pflichtteilsberechtigten. Voraussetzung ist allerdings,
dass eine Verpflichtung zur Kostenübernahme besteht,
wobei neben einer rechtlichen auch eine sittliche Ver-
pflichtung ausreichend ist. Die einzelnen Erwerber müs-
sen den Pauschbetrag von 10.300 Euro in geeigneter
Weise - etwa über einen gemeinsamen Antrag - vertei-
len. Hatte ein Erwerber Aufwendungen, die sich allein
auf die Erlangung seines Erbes beziehen und nicht den
Nachlass belasten, können diese neben dem Pauschbe-
trag selbständig abgezogen werden, soweit sie nachge-
wiesen werden.

Neben den Erbfallkosten - pauschal 10.300 Euro oder
gegen Nachweis höhere Beträge - lassen sich von dem
steuerpflichtigen Erwerb anlässlich eines Todesfalls
noch folgende zwei Arten von Nachlassverbindlichkeiten
absetzen:

1. Die vom Erblasser herrührenden Schulden, soweit sie
nicht mit einem zum Erwerb gehörenden Gewerbebe-
trieb oder einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Denn dann
sind die Schulden bereits in die Bewertung des Be-
triebsvermögens eingeflossen.

2. Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen, Auflagen und
geltend gemachten Pflichtteilen und Erbersatzansprü-
chen, Kosten für die Verwaltung des Nachlasses, Kos-
ten für Sachverständige, Gerichts- sowie Notar- und
Rechtsanwaltsgebühren wegen Erbstreitigkeiten sowie
die Erbschaftsteuer selber sind hingegen nicht abzugs-
fähig.

Seite  14  von  30

Mandantenbrief der Kanzlei Schmidt & Partner Mai 2010

www.sp-steuerberatung.de



Familie und Kinder

Unterhaltszahlung an Eltern
des getrennt lebenden
Ehegatten ist keine
außergewöhnliche Belastung
Leistet ein Steuerpflichtiger an die Eltern seines Ehegat-
ten Unterhalt, so kann er die Zahlung nicht als außerge-
wöhnliche Belastung von der Steuer absetzen, wenn er
von seinem Gatten dauernd getrennt lebt. Dies stellt das
Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg in einem Fall
klar, in dem eine Steuerpflichtige die Mutter des von ihr
getrennt lebenden Ehemannes in der Türkei unterstützt
hatte. Die Frau hat gegen das Urteil des FG bereits Re-
vision eingelegt. In letzter Instanz wird also der Bundes-
finanzhof über die Sache entscheiden.

Rechtlicher Hintergrund: Zahlungen, die ein Steuer-
pflichtiger an eine Person leistet, die ihm oder seinem
Ehegatten gegenüber unterhaltsberechtigt ist, stellen für
ihn so genannte außergewöhnliche Belastungen dar und
mindern seine Steuerlast. Eine solch außergewöhnliche
Belastung stellen an sich auch die Unterhaltszahlungen
an die eigenen Eltern oder die Eltern des Ehegatten dar.

Nach dem Urteil des FG Berlin-Brandenburg gilt dies
jedoch nicht, wenn die Ehegatten dauernd getrennt le-
ben und der eine Ehegatte an die Eltern des anderen
Ehegatten zahlt. Denn getrennt lebende Ehegatten sei-
en steuerlich nicht mehr als Einheit zu betrachten. Das,
so das FG, zeige sich daran, dass die Zusammenveran-
lagung in diesem Fall ausgeschlossen sei. Wenn aber
jeder Ehegatte steuerlich für sich zu betrachten sei,
könne er auch nur Zahlungen an Personen, die ihm
selbst gegenüber unterhaltsberechtigt seien, steuerlich
geltend machen.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom
20.01.2010, 14 K 14112/08

Bezug von Elterngeld soll
einfacher werden
Um die Vereinfachung des Elterngeld-Bezugs geht es
dem Bundesrat in einem Gesetzentwurf (BT-Drs.
17/1221). Die Länder halten die derzeit praktizierte Ein-
kommensermittlung für zu aufwändig. Sie schlagen vor,
die Einkommensermittlung durch die Pauschalierung von
Steuern und Abgaben zu erleichtern. So könnten
Wartezeiten der Eltern verhindert werden, die derzeit
teilweise so lang seien, dass «sie die Zielsetzung der
Leistung in Frage stellen».

Pauschale Abgabensätze und eine fiktive Nettoberech-
nung der Steuern würden aus Sicht der Länder die aus
den Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu bewertenden
Positionen deutlich verringern. Die Neuregelung sieht im
Kern vor, aus jeder Lohn- und Gehaltsbescheinigung als
einzigen Wert das laufende lohnsteuerpflichtige Brutto-
einkommen zu entnehmen, aus dem EDV-gesteuert ein
fiktives Nettoeinkommen berechnet wird.

Darüber hinaus soll die Neuregelung eine «Schwach-
stelle» der bisherigen Regelung beseitigen. Bisher kön-
ne ein Elternteil sein Elterngeld dadurch beeinflussen,
dass er rechtzeitig einen Freibetrag in die Lohnsteuer-
karte eintragen lasse. Weniger gut informierte An-
tragsteller, die dies nicht wüssten, würden weniger El-
terngeld beziehen, bemängelt der Bundesrat. Durch die
fiktive Nettoberechnung würden sich Freibeträge nicht
mehr auf das Elterngeld auswirken und eine Gerechtig-
keitslücke geschlossen, heißt es in dem Entwurf.

Die Bundesregierung hat bereits zu dem Gesetzentwurf
Stellung genommen. Sie bezweifelt, ob die Pauschalie-
rung der Abzüge vor dem Hintergrund der Einführung
des Elena-Abrufverfahrens zum 01.01.2012 noch
zweckmäßig ist. Dennoch unterstützt sie aber das Ziel
des Bundesrates. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren
sei zu prüfen, welche Maßnahmen auch über den
01.01.2012 hinaus den Bezug von Elterngeld vereinfa-
chen könnten.

Deutscher Bundestag, PM vom 08.04.2010

Werbungskosten eines
Studenten: Miete für vom Vater
angemietete Studienwohnung
zählt nicht dazu
Kosten eines Mietvertrages, den der Vater für seinen
studierenden Sohn am auswärtigen Studienort abge-
schlossen hat, sind keine Werbungskosten des Sohnes.
Dies hat das Finanzgericht (FG) Niedersachsen ent-
schieden.

Im zugrunde liegenden Fall hatte der Vater des Klägers
den Mietvertrag mit dem Vermieter am Studienort des
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Sohnes geschlossen. Wie der Kläger bekundet hatte,
hatte der Vermieter ganz bewusst nur einen Vertrag mit
dem Vater und nicht mit dem Kläger abschließen wollen,
weil ihm der Kläger als Student nicht solvent genug er-
schienen sei.

Folglich, so das FG, sei allein der Vater zur Zahlung der
Miete verpflichtet worden. Dieser habe die Mietzahlun-
gen tatsächlich auch bestritten. Damit aber seien diese
Ausgaben dem Vater zuzuordnen.

Laut Gericht können die Zahlungen des Vaters dem
Kläger auch nicht als «abgekürzter Vertrags- und Zah-
lungsweg» als dessen Werbungskosten zugerechnet
werden. Zwar habe der Bundesfinanzhof (BFH) den
Aufwand eines Dritten als Werbungskosten eines Steu-
erpflichtigen zugelassen, wenn ein abgekürzter Zah-
lungsweg vorliege. Als abgekürzter Zahlungsweg werde
dabei die Zuwendung eines Geldbetrages an den Steu-
erpflichtigen in der Weise verstanden, dass der Zuwen-
dende im Einvernehmen mit dem Steuerpflichtigen des-
sen Schuld tilge, statt ihm dem Geldbetrag unmittelbar
zu geben.

Im Streitfall liege jedoch kein solch abgekürzter Zah-
lungsweg vor. Der Vater des Klägers habe mit den Miet-
zahlungen eine eigene Schuld beglichen, so das FG.
Schließlich sei er Vertragspartner des Vermieters gewe-
sen und sei aus dem Mietvertrag selber zur Mietzahlung
verpflichtet worden.

Es liege auch kein abgekürzter Vertragsweg vor. Der
BFH habe zwar die Grundsätze des abgekürzten Zah-
lungswegs auf den abgekürzten Vertragsweg ausge-
dehnt. Er habe aber auch entschieden, dass diese Aus-
dehnung nicht auf Dauerschuldverhältnisse anzuwenden
sei, insbesondere nicht auf Mietverträge. Denn hier
wende der Zuwendende lediglich ein nicht aktivierbares
Nutzungsrecht zu.

Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 26.1.2009, 1 K

Volljähriger Schüler muss
Nachhilfe-Unterricht selbst
bezahlen
Nehmen volljährige Schüler Nachhilfe, müssen sie dafür
in der Regel selbst aufkommen. Die Eltern übernehmen
die Kosten nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart wur-
de, oder es sich aus den Umständen ergibt, dass sie
Vertragspartner des Lehrers wurden. Allein die Tatsa-
che, dass die Rechnung an den Vater geschickt wird,
reicht aber nicht aus.

Ein volljähriger Schüler der Kollegstufe hatte bei einem
Lehrer Nachhilfe im Fach Biologie genommen. Im Vor-
feld hatte der Lehrer gefragt, wohin er die Rechnung für
den Unterricht schicken solle. Der Schüler hatte ihn an
seinen Vater verwiesen. Nach zehn Stunden stellte der
Lehrer 826 Euro in Rechnung. Diese Rechnung wurde
vom Vater jedoch nicht beglichen. Auch der Schüler
zahlte nicht.

Das Amtsgericht München stellte klar: Wer einen Auftrag
erteilt, muss für dessen Ausführung auch bezahlen. Hier
hat der volljährige Schüler den Weg zum Nachhilfelehrer
aus eigenem Antrieb gesucht und die Nachhilfestunden
in Anspruch genommen. Er wurde somit Vertragspartner
und muss deshalb den Unterricht auch bezahlen.

Eine andere rechtliche Beurteilung kommt nur dann in
Betracht, wenn ein Fall der sogenannten Stellvertretung
vorliegt. Doch der Schüler hat nicht im Namen seines
Vaters gehandelt. Auch aus den Umständen ergibt sich
keine andere Bewertung. Die Tatsache allein, dass die
Rechnung an den Vater adressiert wurde, reicht nicht
aus, um ihn zum Vertragspartner zu machen.

AG München, Urteil vom 17.7.2009, 171 C 19789/08
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Immobilienbesitzer

Arbeitszimmer: Einstufung bei
Rentner mit Mieteinkünften
(Val) Seit 2007 ist das heimische Büro steuerlich nur
noch dann absetzbar, wenn es den Mittelpunkt der be-
ruflichen Tätigkeit darstellt. Diese Abzugsbeschränkung
gilt aber nur beim häuslichen Arbeitszimmer. Werden
angemietete oder eigene Räumlichkeiten in der Nach-
barschaft zur Wohnung beruflich genutzt, sind die Kos-
ten weiterhin in voller Höhe absetzbar. Das gilt selbst
dann, wenn im Betrieb ein Arbeitsplatz zur Verfügung
steht und der Job von dort aus überwiegend erledigt wird.

Anders sieht es hingegen nach dem Urteil vom Finanz-
gericht Münster aus, wenn sich das Arbeitszimmer im
Keller des Wohnhauses befindet, über einen eigenen
Eingang vom Garten aus verfügt und ansonsten nur über
das Treppenhaus erreichbar ist. Dies stellt kein
außerhäusliches Büro dar, sodass die Kosten nicht ab-
zugsfähig sind. Der Zugang vom Garten aus führt allein
nicht zu einer Loslösung von der häuslichen Sphäre, weil
diese bereits über den Zugang über das Treppenhaus
vermittelt wird, so die Richter (Az. 10 K 645/08 E).

Zwar hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass ein
außerhäusliches Büro vorliegt, wenn in einem Mehrfami-
lienhaus, dessen Erdgeschoss durch den Berufstätigen
bewohnt wird, ein weiteres Ein-Zimmer-Appartement als
Arbeitszimmer genutzt wird und dieses nur über ein
gemeinsam mit Dritten genutztes Treppenhaus erreicht
werden kann (Az. VIII R 52/07). Ist der Berufstätige Ei-
gentümer des Wohnhauses und stellt nur das Oberge-
schoss Mietern zur Verfügung, hat es noch den Charak-
ter als häusliches Arbeitszimmer.

Ein solches Büro stellt auch nicht den Mittelpunkt der
betrieblichen und beruflichen Betätigung eines Rentners
dar. Entscheidend ist, wo er seine wesentliche Kerntä-
tigkeit erbringt, wo er mit anderen Worten die Handlun-
gen vornimmt, die für seinen Beruf wesentlich und prä-
gend sind. Einzubeziehen sind auch solche Einkunftsar-
ten, bei denen die bloße Nutzenziehung im Vordergrund
steht. Bei der Beurteilung kommt bei Einkünften aus
mehreren Einkunftsarten auf die Bestimmung des Mittel-
punktes der Haupttätigkeit an. Liegt keine Vollzeitbe-
schäftigung vor, entscheiden Wertigkeit der einzelnen
Tätigkeiten, Höhe der erzielten Einnahmen sowie der auf
die jeweilige Tätigkeit entfallende Zeitaufwand. Von
diesen Grundsätzen ausgehend konnten die Richter
nicht feststellen, dass das Arbeitszimmer eines Rentners
mit einer Vermietungstätigkeit den Mittelpunkt seiner
gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit dar-
stellt.

Brunnenwasser darf zum
häuslichen Wäschewaschen
verwendet werden
Wer auf seinem Grundstück einen Brunnen hat und das
Brunnenwasser zum Wäschewaschen benutzen will,
kann dies tun. Die Trinkwasserverordnung steht dem
nicht entgegen, wie das Bundesverwaltungsgericht auf
die Klage sächsischer Grundstückseigentümer ent-
schieden hat. Die Kläger hatten eine Teilbefreiung vom
Zwang zur Benutzung der öffentlichen Wasserversor-
gung begehrt und waren damit in allen Instanzen erfolg-
reich.

Der Ansicht des beklagten Wasserversorgungsver-
bands, nach der Trinkwasserverordnung dürfe nur
Trinkwasser zum Wäschewaschen benutzt werden,
erteilten die Richter eine Absage. Die Trinkwasserver-
ordnung gewährleiste nur, dass jedem Haushalt ein
Trinkwasseranschluss zur Verfügung stehe. Sie regle-
mentiere jedoch nicht das Verbraucherverhalten und
verbiete nicht, zum Wäschewaschen im eigenen Haus-
halt das Wasser eines Hausbrunnens zu benutzen.
Wasser aus einer Eigenversorgungsanlage, die neben
dem öffentlichen Trinkwasseranschluss im Haushalt
verwendet werde, müsse keine Trinkwasserqualität ha-
ben. Ob der Anschlussnehmer zum Wäschewaschen im
eigenen Haushalt Trinkwasser oder Wasser minderer
Qualität benutze, dürfe er auch nach der Trinkwasser-
verordnung eigenverantwortlich entscheiden.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 31.03.2010,
BVerwG 8 C 16.08

Überwachungskamera am
Hauseingang: Mieter kann
Entfernung verlangen
Ein Vermieter darf den Eingang seines Mietshauses nur
dann durch eine Kamera überwachen lassen, wenn die
Überwachung erforderlich ist, um schwerwiegende Be-
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einträchtigungen abzuwehren. Ist dies nicht der Fall,
haben die Mieter ein Recht darauf, dass die Kamera
entfernt wird. Denn die Überwachung greife schwerwie-
gend in ihre Persönlichkeitsrechte ein, erläutert das
Amtsgericht (AG) München.

Der Vermieter einer Wohnung hatte im Treppenhaus
seines Mietshauses im Erdgeschoss eine Videokamera
installiert. Die Kamera war von innen auf die Eingangs-
türe gerichtet. Sie erfasste jede Person, die das Haus
betrat und sich im Eingangsbereich aufhielt. Eine Miete-
rin des Anwesens sah dies und forderte den Vermieter
auf, die Kamera zu entfernen. Als er dies verweigerte,
erhob sie Klage vor dem AG München. Schließlich sei
ihr Persönlichkeitsrecht verletzt. Der Vermieter wandte
ein, vor dem Anwesen seien Fahrräder gestohlen sowie
die Hauseingangstüre sowie der Hauseingangsbereich
mit Farbe besprüht worden. Deshalb sei er berechtigt,
die Kamera anzubringen.

Dies sah das AG München anders. Es betont, dass die
Überwachung des Hauseingangs durch eine Kamera
erheblich in das Persönlichkeitsrecht des Mieters ein-
greife. Dies gelte auch dann, wenn die Bilder nicht ge-
speichert würden. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht
umfasse auch die Freiheit von unerwünschter Kontrolle
und Überwachung durch Dritte. Dies beinhalte für den
Mieter einer Wohnung nicht nur die Freiheit, die eigene
Wohnung zu verlassen und zu betreten, ohne dass dies
überwacht werde. Es beinhalte auch das Recht, unge-
stört und unüberwacht Besuch zu empfangen.

Der Eingriff wäre laut AG allenfalls gerechtfertigt gewe-
sen, wenn die Überwachung zur Abwehr schwerwiegen-
der Beeinträchtigungen des Beklagten erforderlich und
eine drohende Rechtsverletzung anderweitig nicht zu
verhindern gewesen wäre. Dem sei hier jedoch nicht so.
Konkret habe nur ein Vorfall berichtet werden können,
bei dem eine Besprühung der Hauseingangstüre, der
Klingel, des Lichtschalters und des Gehweges erfolgt
sei. Das AG stellt schon in Frage, ob ein einmaliger Vor-
fall überhaupt ausreichen würde.

Eine Überwachung wäre seiner Ansicht nach aber je-
denfalls nur gerechtfertigt, wenn diese derartige Vorfälle
auch verhindern könnte. Dies sei jedoch nicht der Fall.
Der im Außenbereich besprühte Bereich könne allenfalls
bei geöffneter Hauseinganstür von der Kamera erfasst
werden. Bei geschlossener Türe nütze die Kamera
nichts. Diese sei daher zur Verhinderung von Straftaten
nicht geeignet. Das gelte auch für gestohlene Fahrräder,
da die Kamera die Abstellplätze nicht erfasse.

Amtsgericht München, Urteil vom 16.10.2009, 423 C
34037/08, rechtskräftig

Schrottlaube darf nicht auf
Grundstück gelagert werden
Ein Autofreak hatte auf seinem Grundstück jahrelang
insgesamt zwei Fahrzeuge und einen Wohnwagen ab-
gestellt. Ein Kfz steht mindestens seit Sommer 2001
ungeschützt unter freiem Himmel und ist bereits bis zu
den Felgen in den Boden eingesunken. Für das zweite
Fahrzeug sind keine günstigen Ersatzteile mehr erhält-
lich, sodass der Wagen bei seinem Besitzer «in Verges-
senheit geraten» ist. Der Wohnwagen schließlich ist
völlig bemoost und somit kaum noch bewohnbar.

Die zuständige Behörde forderte den Grundstückseigen-
tümer deshalb auf, die Fahrzeuge ordnungsgemäß zu
entsorgen. Es handle sich dabei um Abfall. Dem wider-
sprach der Mann. Er wolle die Fahrzeuge so lange auf
seinem Grundstück stehen lassen, bis sie als steuerbe-
günstigte Oldtimer gelten.

Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz räumte mit
den Rostlauben jedoch auf. Es verwies auf den Abfall-
begriff des Gesetzes, wonach jede bewegliche Sache
zwingend zum Abfall wird, wenn ihre ursprüngliche
Zweckbestimmung entfällt oder aufgegeben wird, ohne
dass ein neuer Verwendungszweck unmittelbar an de-
ren Stelle tritt.

Diese Voraussetzung sahen die Richter bei den Schrott-
fahrzeugen als gegeben an. Das Abstellen eines Fahr-
zeugs im Freien führt zwangsläufig zu erheblichen Sub-
stanzschäden. Die spätere Nutzung als Oldtimer ist da-
her unwahrscheinlich, weil die Wiederinbetriebnahme
sich nicht rechnet.

Folge: Ein jahrelang unter freiem Himmel vor sich hin-
rostendes, nicht mehr fahrtüchtiges Auto ist somit nach
den Abfallregelungen zu entsorgen. Das gilt für einen
nicht mehr benutzbaren Wohnwagen entsprechend.

OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 24.8.2009, 8 A
10623/09.OVG
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Internet, Medien &
Telekommunikation

Elena-Verfahren:
Steuerberater für Ausstieg
Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) hat
seine Bedenken am Verfahren zum elektronischen Ent-
geltnachweis (Elena) bekräftigt. Hintergrund sind Über-
legungen des Bundeswirtschaftsministers Rainer Brü-
derle (FDP), das Verfahren zu überdenken. Die Steuer-
berater plädieren dagegen für einen Ausstieg.

Der Verband begrüßt zwar den Ansatz Brüderles, kleine
und mittlere Unternehmen von den zusätzlichen monat-
lichen Mitteilungspflichten zu befreien. Dies ändere aber
nichts an den verfassungsrechtlichen Bedenken, die
Elena nach Ansicht des Verbandes noch immer entge-
genstünden. Das alleinige Motiv, Arbeitgeber im Be-
darfsfalle von der Ausstellung einer Papierbescheini-
gung zu befreien, könne den Aufbau eines millionenfa-
chen Datenspeichers nicht rechtfertigen. Auch sei das
Verfahren nicht praktikabel. Der Verband plädiert des-
wegen dafür, es den Arbeitgebern zu ermöglichen, auf
Nachfrage ausgewählte Daten elektronisch an die Trä-
ger der Sozialversicherung zu übermitteln. Hierdurch
könnte weitaus einfacher und zudem «auf verfassungs-
rechtlich sicherem Boden» der Gesetzeszweck erreicht
werden.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom
07.04.2010

Online-Umfrage: Steuerberater
geben Finanzämtern gutes
«Befriedigend»
Die steuerberatenden Berufe geben der Arbeit der Fi-
nanzämter durchschnittliche Noten. Sie bewerteten Sie
im Durchschnitt mit einer 2,87 (Schulnote). Dies hat eine
Online-Befragung ergeben, die die Finanzverwaltungen
der Länder im Jahr 2009/2010 durchgeführt haben. Wie
der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) mitteilt,
lagen die Noten, die auf die 14 gestellten Fragen verteilt
wurden, alle im Mittelfeld. Bemerkenswerte Ausreißer
nach oben oder unten habe es nicht gegeben. Eine 3,33
als schlechteste Note bekamen die Finanzämter für die
Bearbeitungsdauer von Einspruchsverfahren. Gut be-
werteten die steuerberatenden Berufe dagegen das
Verhalten der Sachbearbeiter und die Verständlichkeit
der Schreiben des Fiskus. Die beste Note, eine 2,43,
erteilten die Steuerberater auf die Frage, ob die Be-
schäftigten der Finanzämter höflich sind.

Deutscher Steuerberaterverband, Meldung vom April
2010

Videofilm unerlaubt
ausgestrahlt: Nachrichten-
sender muss Werbeeinkünfte
offen legen
Wer unautorisiert einen Videofilm veröffentlicht und da-
mit das urheberrechtlich geschützte Recht des Filmher-
stellers schuldhaft verletzt, muss dem Rechtinhaber
Auskunft über die an dem Tag der Rechtsverletzung
erzielten Werbeeinahmen geben. Dies hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) zu Lasten der Betreiber eines Nach-
richtensenders (I ZR 122/08) und eines Internetportals (I
ZR 130/08) entschieden.

Die Betreiberin des Nachrichtensenders hatte am
29.06.2007 mehrfach einen Videofilm ausgestrahlt, der
den tödlichen Fallschirmsprung des Politikers Jürgen
Möllemann zeigt und den der Kläger von Bord des
Flugzeugs aus aufgenommen hatte. Die Betreiberin des
Internetportals hatte den Videofilm ebenfalls am
29.06.2007 öffentlich zugänglich gemacht. Der Kläger
will beide deswegen auf Schadenersatz verklagen. Um
die Höhe seines Schadenersatzanspruches beziffern zu
können, hat er von den Beklagten Auskunft über die
Höhe ihrer Werbeerlöse vom 29.06.2007 verlangt.

Der BGH bejaht den Auskunftsanspruch des Klägers.
Denn die Beklagten hätten das Recht des Klägers als
Hersteller des Videofilms widerrechtlich und schuldhaft
dadurch verletzt, dass sie den Film unerlaubt gesendet
hätten. Sie seien dem Kläger deshalb zu Schadenersatz
verpflichtet. Die Schadenersatzpflicht umfasse die Her-
ausgabe des Gewinns, den die Beklagten durch die
Veröffentlichung erzielt hätten. Um den Umfang dieses
Gewinns berechnen zu können, müsse der Kläger wis-
sen, wie hoch die Werbeeinahmen waren, die die Be-
klagten am Tag der Veröffentlichung erzielt haben, so
der BGH.

Den Einwand der Beklagten, die durch die Ausstrahlung
von Werbung an diesem Tag erzielten Einnahmen stün-
den in keinem Zusammenhang mit den am selben Tag
veröffentlichten Nachrichten, weil die Kunden die Wer-
bung bereits Monate im Voraus in Auftrag gegeben hät-
ten, ließ der BGH nicht gelten. Seiner Ansicht nach
kommt es hierauf bei der Ermittlung des Verletzerge-
winns nicht an. Die Werbenden erwarteten, dass die
Beklagten die Werbung in einem Nachrichtenumfeld
platzierten. Hierzu habe am fraglichen Tag auch der
ausgestrahlte Videofilm gezählt. Dass die Beklagten statt
des Videofilms andere Nachrichten hätten senden
können, hebe den Zusammenhang zwischen der Verlet-
zung des Rechts des Klägers und den von den Beklag-
ten erzielten Werbeeinnahmen nicht auf, betonen die
Karlsruher Richter.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 25.03.2010, I ZR 122/08
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Rundfunkgebührenbefreiung für
Zweitgeräte: Gilt auch für im
Arbeitszimmer stehende
internetfähige PCs
Betreibt ein Rundfunkteilnehmer in Räumen seines
Wohnhauses, die er ausschließlich privat nutzt, ange-
meldete Rundfunkempfangsgeräte und zusätzlich in
seinem beruflich genutzten häuslichen Arbeitszimmer
einen internetfähigen Personalcomputer, muss er für
diesen Rechner keine Rundfunkgebühren zahlen. Dies
hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Hessen entschie-
den. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Der Kläger zahlte bereits für die von ihm in seinem Haus
privat genutzten Empfangsgeräte Rundfunk- und Fern-
sehgebühren. Im Keller des Hauses befindet sich das
Arbeitszimmer des Klägers. Dieses nutzt er für seine
Arbeit als selbstständiger Informatiker. In dem Arbeit-
zimmer steht ein Computer, der an das Internet ange-
schlossen ist. Der Hessische Rundfunk zog den Kläger
wegen dieses PCs zu weiteren Rundfunkgebühren her-
an. Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg.

Der VGH betont, dass die Gebührenfreiheit für internet-
fähige PCs nur voraussetze, dass bereits ein angemel-
detes Rundfunkgerät auf ein und demselben Grundstück
vorhanden sei. Dies ergebe sich aus dem Staatsvertrag.
Dessen Regelung über gebührenbefreite Geräte greife
hier. Denn der PC des Klägers würde gewerblich und
somit nicht ausschließlich privat genutzt. Auf ein und
demselben Grundstück würden zudem andere Rund-
funkgeräte zum Empfang bereitgehalten, nämlich die
privat genutzten Rundfunk- und Fernsehgeräte des Klä-
gers, die sich im privat genutzten Teil des Einfamilien-
hauses befänden.

Zwar seien für «klassische» Rundfunkempfangsgeräte,
die als Zweitgeräte in Arbeitszimmern bereitgehalten
würden, Gebühren zu zahlen. Die unterschiedliche Be-
handlung von in Arbeitszimmern genutzten internetfähi-
gen Computern sei aber sachlich gerechtfertigt, so der
BGH. Denn bei internetfähigen PCs sei die Fähigkeit
zum Rundfunkempfang nur eine von vielen Eigenschaf-
ten dieser Geräte.

Verwaltungsgerichtshof Hessen, Beschluss vom
30.03.2010, 10 A 2910/09

Gewerblicher «eBay-
Verkäufer»: Ausschluss der
Mängelgewährleistung bei
gegenüber Verbrauchern
gemachten Angeboten
wettbewerbswidrig
Wer gewerblich über die Internetplattform eBay Waren
Verbrauchern zum Verkauf anbietet, handelt wettbe-
werbswidrig, wenn er dies unter Ausschluss der Män-
gelgewährleistung tut. Dies hat der Bundesgerichtshof
(BGH) auf die Klage einer Konkurrentin des beklagten
gewerblichen Verkäufers entschieden. Er stellte damit
zugleich klar, dass neben Verbänden auch Mitbewerber
gegen die Verwendung unzulässiger Vertragsklauseln
vorgehen können.

Der Beklagte ist als gewerblicher Verkäufer bei eBay
registriert. Hier bot er im November 2005 ein gebrauch-
tes Telefon zum Kauf an. Das Angebot enthielt einen
Gewährleistungsausschluss. Die Klägerin erwarb das
Telefon unter ihrer allgemeinen, nicht ausschließlich für
Gewerbetreibende vorgesehenen Benutzerkennung. Sie
will, dass der Beklagte es unterlässt, Telefonartikel an
Verbraucher unter Ausschluss der Gewährleistung zu
verkaufen.

Der BGH stellt klar, dass sich das Angebot des Beklag-
ten auch an Verbraucher und nicht nur an Gewerbetrei-
bende gerichtet habe. Der Beklagte habe zwar darauf
hingewiesen, nur an Gewerbetreibende zu verkaufen -
der Hinweis sei aber zweideutig gewesen. Zudem habe
der Beklagte keine Vorkehrungen getroffen, so daß nur
Gewerbetreibende Angebote abgegeben hätten. Ge-
genüber Verbrauchern habe er jedoch einen Gewähr-
leistungsausschluss nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches nicht wirksam vereinbaren können,
gibt der BGH zu bedenken. Dadurch, dass ein solcher
gleichwohl in seinem Angebot bei eBay enthalten gewe-
sen sei, habe der Beklagte einen Wettbewerbsverstoß
begangen.

Offen ist dennoch, wie das Verfahren ausgeht. Obwohl
der Verstoß an sich das begehrte Verbot aufgrund des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb gerechtfer-
tigt hätte, hat der BGH die Sache nämlich an das Beru-
fungsgericht zurückverwiesen. Grund ist ein Verfahrens-
fehler, der der Vorinstanz unterlaufen ist.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 31.03.2010, I ZR 34/08
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Kapitalanleger

Aktienumwandlung: Fiskus
verlangt keine Abgeltungsteuer
(Val) Beschließt eine Aktiengesellschaft die Umwand-
lung der bisherigen Inhaber- in Namensaktien, so ist das
kein steuerpflichtiger Vorgang. Das hat das Bundesfi-
nanzministerium in einem aktuellen Erlass klargestellt
(Az. IV C 1 - S 2252/08/10004). Diese Regelung wird
jetzt vor allem die rund 60.000 Aktionäre von Europas
größtem Sportartikelkonzern Adidas erfreuen. Die sollen
nämlich auf der Hauptversammlung am 6. Mai 2010 die
Umwandlung der Inhaber- in Namensaktien beschlie-
ßen.

Nach Ansicht des Fiskus hat ein solcher Umtauschvor-
gang lediglich eine Modifikation der bestehenden Mit-
gliedschaftsrechte der Aktionäre zur Folge und ist steu-
erlich daher nicht als Tausch der alten in neue Aktien
anzusehen. Damit löst diese Umstellung keine Abgel-
tungsteuer aus. Sobald die neuen Anteile als Stammak-
tien die vorherigen Titel im Depot ablösen, kommt es
also weder zur Veräußerung der Inhaber- noch zu einer
Neuanschaffung der Namensaktien. Die Depotbank
überträgt den ehemals gezahlten Kaufpreis einfach nur
auf die neuen Titel. Das hat den großen Vorteil, dass der
Bestandschutz für vor 2009 gekaufte Aktien nicht verlo-
ren geht. Damit bleibt der Gewinn aus einem späteren
Verkauf steuerfrei und der realisierte Verlust lässt sich
steuerlich nicht nutzen.

Eine solche Umwandlung von Inhaber- in Namensaktien
wie in Kürze bei Adidas hat vor allem das Ziel, dass die
Gesellschaft genau wissen möchte, welchen Aktionären
das Unternehmen tatsächlich gehört, wie viele Aktien der
einzelne Anleger hält und wo er wohnt. Damit ist das
Unternehmen künftig auch über Änderungen in der Ei-
gentümerstruktur schnell informiert und kann sich auch
postalisch an seine Anteilseigner wenden. Durch diese
größere Transparenz lässt sich auch die Gefahr eines
überraschenden Übernahmeversuchs früher erkennen,
sodass noch rechtzeitig Gegenwehrmaßnahmen ergrif-
fen werden können.

Bei einer Inhaberakte bleiben Name und Anschrift ano-
nym. Die AG weiß somit nicht, wer ihre Besitzer sind. Bei
Namensaktien wird beim Aktienkauf der Name des
Erwerbers der Gesellschaft mitgeteilt und in das Aktio-
närsbuch eingetragen. In der Praxis übernimmt das Kre-
ditinstitut die Pflicht, die Namen der jeweiligen Eigentü-
mer der Gesellschaft mitzuteilen. Darüber hinaus gibt es
auch noch vinkulierte Namensaktien. Hier darf die Ge-
sellschaft kontrollieren, wer ihre Aktien kauft, und sogar
den Erwerb einem kaufbereiten Investor verbieten.

Inlands- und Auslands-
dividendenzahlungen: EU-
Rechtswidrigkeit der
unterschiedlichen steuerlichen
Behandlung weiter offen
Das Finanzgericht (FG) Köln hat es in zwei Folgeent-
scheidungen zu einem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes (EuGH) vom 01.10.2009 (C-247/08) weiter-
hin offen gelassen, ob die unterschiedliche steuerliche
Behandlung von Inlands- und Auslandsdividendenzah-
lungen gegen Europarecht verstößt. Zumindest gegen
das Bundeszentralamt für Steuern, das hier verklagt
worden sei, stünde den klagenden französischen Ge-
sellschaften auch bei einer Europarechtswidrigkeit der
einschlägigen deutschen Regelungen kein Anspruch auf
vollständige Entlastung vom Kapitalertragsteuerabzug zu.

Ansprüche auf eine steuerliche Gleichbehandlung mit
inländischen Muttergesellschaften, die sich aus einer
Europarechtswidrigkeit ergeben könnten, sind nach An-
sicht der Richter zwar denkbar. Sie müssten aber bei
dem örtlich zuständigen Finanzamt geltend gemacht
werden.
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Das FG hat gegen seine Urteile die Revision zum Bun-
desfinanzhof zugelassen

Finanzgericht Köln, Urteile vom 28.01.2010, 2 K 3527/02
und 2 K 4220/03

Private Altersvorsorge:
Finanzministerium aktualisiert
Schreiben zu steuerlicher
Förderung
Vor dem Hintergrund verschiedener Gesetzesänderun-
gen hat das Bundesfinanzministerium seine Verwal-
tungsanweisungen zur steuerlichen Förderung der priva-
ten Altersvorsorge und betrieblichen Altersversorgung
überarbeitet. Das aktuelle Schreiben vom 31.03.2010
enthält auch einen Abschnitt über Besonderheiten, die
beim Versorgungsausgleich zu beachten sind. Es ist auf
den Seiten des Bundesfinanzministeriums  unter der
Rubrik «Aktuelles/BMF-Schreiben» als pdf-Datei verfüg-
bar und gilt grundsätzlich mit Wirkung ab 01.01.2010
(www.bundesfinanzministerium.de).

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 31.03.2010

Wohnungsbauprämie:
Verbesserte Förderung für
Bausparer
(Val) Bausparer erhalten eine jährliche Wohnungsbau-
prämie auf ihre Beiträge in eine Bausparkasse, wenn
das jährliche Einkommen maximal 25.600 Euro und bei
Verheirateten 51.200 Euro beträgt. Bausparer können
jetzt viel öfter in den Genuss der staatlichen Förderung
kommen. Denn über das Jahressteuergesetz 2010 sol-
len private Kapitalerträge rückwirkend ab 2009 nicht
mehr in die Einkommensgrenze einfließen. Diesen Plan
hat das Bundesfinanzministerium aktuell veröffentlicht.

Die Einkommensgrenze bestimmt sich nach dem zu
versteuernden Einkommen. Bis 2008 umfasste dieses
immer auch die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Mit
Einführung der Abgeltungsteuer sind diese ab 2009
grundsätzlich nicht mehr Bestandteil des Steuerbe-
scheids. Daraus ergibt sich, dass für den automatisierten
Datenabgleich bei der Wohnungsbauprämie zur Über-
prüfung der Einkommensgrenzen in der weit überwie-
genden Zahl der Fälle Angaben zu den Einkünften aus
Kapitalvermögen nicht mehr zur Verfügung stehen. Da-
her bleiben Einkünfte aus Kapitalvermögen bei der
maßgebenden Einkommensgrenze grundsätzlich außer
Betracht. Diese Folge erscheint dem Fiskus jedoch ver-
tretbar, da die Mehrzahl der Prämienberechtigten, die
die geltenden Einkommensgrenzen (25.600/51.200 Euro
für Alleinstehende/Ehegatten) einhalten, nicht über nen-
nenswerte Einkünfte aus Kapitalvermögen verfügen
dürften.

Vor dem Hintergrund, dass die Bausparbeiträge seit der
Neuregelung im Rahmen des Eigenheimrentengesetzes
grundsätzlich nur noch bei wohnungswirtschaftlicher
Verwendung der Bausparsumme prämienbegünstigt sind
(Ausnahme: unter 25-Jährige), ist die Attraktivität der
ohnehin vergleichsweise geringen Wohnungsbauprämie
zusätzlich eingeschränkt. Die möglicherweise wenigen
Einzelfälle, in denen Personen eine Wohnungsprämie
erhalten, die bei Einbeziehung der Einkünfte aus
Kapitalvermögen in die maßgebende Einkommens-
grenze nicht prämienberechtigt wären, rechtfertigen es
nicht, bei allen Prämienberechtigten die Einkünfte aus
Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung oder
im Antrag auf Wohnungsbauprämie abzufragen - so die
Gesetzesbegründung.

Alleinstehende müssen 512 Euro und Verheiratete 1.024
Euro in einen Bausparvertrag eingezahlt haben, um die
8,8prozentige Prämie und somit 45,06 Euro oder als
Ehepaar 90,12 Euro zu erhalten. Der jeweilige Bauspa-
rer muss mindestens 16 Jahre alt sein und seinen Ver-
trag jährlich mit mindestens 50 Euro besparen. Auch die
vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers
können in einen Bausparvertrag fließen. Für die Prämien
gelten allerdings bestimmte Einkommensgrenzen.

«Räuberischer Aktionär»
bekommt keine
Prozesskostenhilfe
Wer nach dem Vorbild eines so genannten «räuberi-
schen Aktionärs» Beschlüsse allein deswegen anfech-
ten will, um sich der Gesellschaft lästig zu machen und
im Wege eines Vergleiches «hinauskaufen» zu lassen,
bekommt hierfür keine Prozesskostenhilfe.

Denn schließlich werde die Prozesskostenhilfe «als be-
sondere Form der Sozialhilfe» vom Steuerzahler finan-
ziert, so das Oberlandesgericht Celle. Es hat damit eine
Entscheidung des Landgerichts Hannover bestätigt. Der
Prozesskostenhilfe-Antrag eines Aktionärs, der eine
einzige Stammaktie einer Aktiengesellschaft hielt und die
Hauptversammlungsbeschlüsse der AG gerichtlich hatte
anfechten wollen, war erfolglos.

Oberlandesgericht Celle, 9 W 19/10 und Landgericht
Hannover, 26 O 7/10
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Staat & Verwaltung

DBA: Finanzministerium
informiert über Anwendung auf
Personengesellschaften
Mit einem aktuellen Schreiben klärt das Bundesfinanz-
ministerium darüber auf, wie Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) auf Einkünfte anzuwenden sind, die von
Personengesellschaften erzielt werden. Dabei weist es
darauf hin, dass die in dem Schreiben aufgestellten An-
wendungsgrundsätze auf den in DBA üblicherweise
enthaltenen Regelungen beruhen. Zur Erläuterung wer-
de auf das Musterabkommen der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
sowie den dazugehörigen Kommentar zum OECD-
Musterabkommen verwiesen. Einzelne DBA könnten
davon abweichende Regelungen enthalten. Deshalb
müsse das im Einzelfall anzuwendende DBA stets he-
rangezogen werden.

Das ausführliche, 34 Seiten zählende, Schreiben ist als
pdf-Datei auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums
unter der Rubrik «Aktuelles/BMF-Schreiben» verfügbar.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 16.04.2010, IV
B 5 - S 1300/07/10087 - (2009/0286671)

Informationsaustausch in
Steuersachen: Deutschland
und Schweiz beenden Streit
Die Verhandlungen zwischen Deutschland und der
Schweiz über den Informationsaustausch in Steuersa-
chen sind zu einem Ende gekommen. Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU) und sein Schweizeri-
scher Amtskollege, Bundesrat Hans-Rudolf Merz, haben
am 26.03.2010 ein neues Doppelbesteuerungsabkom-
men paraphiert. Danach soll die Amtshilfe in Steuerfra-
gen dem OECD-Standard entsprechend ausgeweitet
werden. Das Abkommen muss jetzt noch von den Re-
gierungen und Parlamenten der beiden Länder abge-
segnet werden.

Zudem haben Schäuble und Merz bei ihrem Treffen eine
gemeinsame Arbeitsgruppe eingesetzt, die weitere offe-
ne Fragen im Finanz- und Steuerbereich klären soll.
Unter anderem soll geprüft werden, ob und wie Vermö-
genswerte, die die Deutschen heimlich in der Schweiz
angelegt haben, einer Besteuerung zugänglich gemacht
werden können. Im Gegenzug soll die Arbeitsgruppe
sich mit einer Erweiterung des Marktzugangs für
Schweizer Banken in Deutschland auseinandersetzen.

Eidgenössisches Finanzdepartment, PM vom 26.03.2010

Liechtensteiner Steuer-CD:
Brachte Einnahmen von 200
Millionen Euro
200 Millionen Euro an Steuern, Geldauflagen und Be-
währungsauflagen sind dem deutschen Staat bisher
dank der 2008 angekauften Liechtensteiner Steuer-CD
zugeflossen. Und das, obwohl die auf der CD gespei-
cherten Steuerdaten erst zu einem Drittel ausgewertet
sind. Dies ergibt sich aus der Antwort der Bundesregie-
rung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion. Angaben
darüber, wie hoch der Wert der ausländischen Geldan-
lagen ist, die in Deutschland Steuerpflichtige gegenüber
den deutschen Finanzbehörden geheim halten, kann die
Regierung nicht machen.

Die Ermittlungsmöglichkeiten der Finanzbehörden stie-
ßen bei Sachverhalten im Ausland an ihre Grenzen,
heißt es in der Antwort. Wenn es keinen automatischen
Informationsaustausch zwischen den Staaten gebe und
ausländische Steuerbehörden auch sonst keine Aus-
künfte erteilten, könnten unvollständige oder falsche
Angaben eines deutschen Kapitalanlegers grundsätzlich
nicht aufgedeckt werden. Hier könne nur der Ankauf von
Daten über ausländische Kapitalanlagen abhelfen.

Deutscher Bundestag, PM vom 31.03.2010
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Steuerhinterziehung:
Informationsaustausch mit St.
Vincent und den Grenadinen
gesichert
Der deutsche Botschafter in London und der High
Commissioner von St. Vincent und den Grenadinen in
London haben am 29.03.2010 in London ein Abkommen
über den Informationsaustausch in Steuersachen unter-
zeichnet. Laut Bundesfinanzministerium entspricht das
Abkommen in vollem Umfang dem Standard zu Trans-
parenz und effektivem Informationsaustausch für Be-
steuerungszwecke.

Es gewähre deutschen Finanzbehörden Zugang zu In-
formationen, die zur Durchführung des deutschen Steu-
errechts erforderlich seien. Dazu könnten Bankinforma-
tionen und Informationen über die Eigentumsverhältnis-
sen an juristischen Personen und anderen Rechtsgebil-
den gehören. Der Zugang zu Informationen ist nach
Angaben des Finanzministeriums nicht davon abhängig,
dass ein Steuerstrafverfahren eingeleitet ist oder der
Verdacht auf eine Steuerstraftat besteht.

Bundesfinanzministerium, PM vom 30.03.2010

Griechenland-Hilfen:
Bedingungen beschlossen
Die Details für den vom EU-Gipfel beschlossenen Hilfs-
plan für Griechenland stehen fest. Die Finanzminister
haben die Bedingungen beschlossen, zu denen Grie-
chenland Zugang zu bilateralen Krediten der anderen
Euro-Länder bekommen könnte, falls dies nötig werden
sollte.

Die Kredite würden durch Darlehen des Internationalen
Währungsfonds (IWF) ergänzt und zentral von der Euro-
päischen Kommission koordiniert. Voraussetzung für die
Kredite wäre ein Antrag Griechenlands und die einstim-
mige Zustimmung der Euro-Staaten. Bisher hat Grie-
chenland jedoch keine Hilfen beantragt, wie die EU-
Kommission meldet. Die Euro-Gruppe einigte sich über
Bedingungen für bis zu drei Jahre. Die Euro-Staaten
sind bereit, im ersten Jahr bis zu 30 Milliarden Euro an
Krediten bereit zu stellen. Die Höchstsummen der bei-
den Folgejahre sollen im gemeinsamen Programm mit
dem IWF festgelegt werden. Die Kreditzinsen, die Grie-
chenland zahlen müsste, orientieren sich an den Bedin-
gungen des IWF mit einigen Anpassungen. Damit hätte
ein Kredit über drei Jahre am 09.04.2010 mit etwa fünf
Prozent verzinst werden müssen. Es gebe also keine
Zuschüsse anderer Länder an Griechenland, so die
Kommission.

Gegen die Hilfszusagen der Eurogruppe an Griechen-
land hat sich der Bund der Steuerzahler e.V. (BdSt)
ausgesprochen. Schlechte Wirtschafts- und Finanzpolitik

dürfe nicht belohnt werden. Der Verein befürchtet, dass
der griechische Reformwillen der vergangenen Wochen
nun «erlahmt». Zudem müssten deutsche Steuerzahler
nun fürchten, einen Großteil der Griechenland-Hilfen
tragen zu müssen.

Europäische Kommission, PM vom 12.04.2010 sowie
Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., PM ebenfalls
vom 12.04.2010

Berufungsverfahren:
Regierung gegen Pflicht zu
Gebührenvorauszahlung
Die Bundesregierung lehnt eine Verpflichtung zur Ge-
bührenvorauszahlung für Berufungsverfahren in bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten ab. Damit wendet sie sich
gegen einen Gesetzentwurf des Bundesrates. Die Län-
der wollen in Anlehnung an das erstinstanzliche Verfah-
ren auch für das Berufungsverfahren eine Vorauszah-
lungspflicht für die Verfahrensgebühr einführen.

Die Regierung befürchtet nach Angaben des Bundesta-
ges, eine Vorauszahlungspflicht könne das Verfahren
verzögern und den Verwaltungsaufwand erhöhen. Zu-
nächst müsste die Zahlung überwacht werden, die un-
aufgefordert erfolgen solle. Dann müsste das Gericht
eine Zahlungsfrist setzen, schließlich «müsste der Zah-
lungseingang überwacht und die Fristeinhaltung geprüft
werden», gibt die Regierung zu bedenken.

Der Bundesrat sieht die Berufungskläger durch die ge-
wünschte Neuregelung dagegen «nicht unzumutbar
belastet». Er begründet seinen Gesetzesvorstoß damit,
dass wegen der vergleichsweise hohen Streitwerte in
zivilgerichtlichen Berufungsverfahren die Haushalte
durch Zahlungsverzögerungen und Gebührenausfälle
«übermäßig belastet» würden. Die Länder beklagen
Ausfälle in einer Größenordnung von bis zu fünf Prozent.

Nach dem Gesetzentwurf der Länder soll die Zustellung
der Berufung nicht von der Zahlung der Verfahrensge-
bühren abhängig gemacht werden. Stattdessen soll die
Erfüllung der Vorauszahlungsverpflichtung ein neues
Zulässigkeitskriterium bilden.

Deutscher Bundestag, PM vom 06.04.2010
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Unternehmer

Garantiezusage eines
Autoverkäufers unterfällt der
Umsatzsteuer
Die Garantiezusage eines Autoverkäufers, durch die der
Käufer gegen Entgelt nach seiner Wahl einen Repara-
turanspruch gegenüber dem Verkäufer oder einen Re-
paraturkostenersatzanspruch gegenüber einem Versi-
cherer erhält, ist umsatzsteuerpflichtig. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden und damit seine
bisherige Rechtsprechung geändert.

Der Kläger betrieb eine Reparaturwerkstatt und handelte
mit Kraftfahrzeugen. Beim Kfz-Verkauf bot er den Käu-
fern gegen ein zusätzliches Entgelt den Abschluss einer
Garantievereinbarung an. Diese umfasste die Funktions-
fähigkeit bestimmter Bauteile des Kfz für die vereinbarte
Laufzeit. Die Garantie war bei einer Versicherung (rück-)
versichert. Im Garantiefall hatte der Käufer die Wahl: Er
konnte das Kfz beim Händler kostenlos reparieren oder
die Reparatur bei einer anderen Werkstatt auf Kosten
der Versicherung ausführen lassen.

Noch 2003 hatte der BFH in einem ähnlichen Fall ent-
schieden, die Leistungen des Händlers seien nach § 4
Nr. 8g des Umsatzsteuergesetzes (UStG) als «Über-
nahme von Verbindlichkeiten» umsatzsteuerfrei, soweit
dieser sich verpflichtet habe, die Reparatur an den Kfz
selbst vorzunehmen. Demgegenüber entschied der Eu-
ropäische Gerichtshof 2007 aber, der Begriff «Über-
nahme von Verbindlichkeiten» in der entsprechenden
Bestimmung der europäischen Mehrwertsteuerrichtlinie
umfasse nur Geldverbindlichkeiten. Da darunter nicht die
Verpflichtung zur Durchführung einer Reparatur im Falle
des Schadenseintritts fällt, musste der BFH seine
frühere Rechtsprechung nun insoweit ändern.

Der BFH hielt auch keine sonstige Steuerbefreiungsvor-
schrift für anwendbar, insbesondere nicht § 4 Nr. 10b
UStG, der sich auf die «Verschaffung von Versiche-
rungsschutz» bezieht. Vielmehr sei die Garantiezusage
des Händlers eine sonstige Leistung eigener Art im Sin-
ne des § 3 Abs. 9 UStG. Die Zusage sei aus der Sicht
des Durchschnittsverbrauchers nämlich nicht durch die
Verschaffung von Versicherungsschutz geprägt, son-
dern dadurch, dass der Händler im Garantiefall seine
Einstandspflicht umfassend garantiere. Dafür sehe das
UStG keine Steuerbefreiung vor, so der BFH abschlie-
ßend.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.02.2010, XI R 49/07

Keine Rückstellung für
Pensionsleistungen in
Abhängigkeit von künftigen
gewinnabhängigen Bezügen
Nach dem Einkommensteuergesetz darf für eine Pensi-
onsverpflichtung keine Rückstellung gebildet werden,
wenn die Pensionszusage Pensionsleistungen in Ab-
hängigkeit von künftigen gewinnabhängigen Bezügen
vorsieht. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden,
dass dies bei Gewinntantiemen, welche nach Erteilung
der Pensionszusage entstehen, der Fall ist.

Im zugrunde liegenden Fall hatte die klagende GmbH
ihren Geschäftsführern eine Pensionszusage erteilt,
wonach ihnen beim Ausscheiden aus der aktiven Tätig-
keit infolge Invalidität oder Erreichen der Altersgrenze 70
Prozent der Bezüge des Jahres vor ihrer Pensionierung
zustehen sollten. Nach der Erteilung der Pensionszusa-
ge beschloss die Klägerin, ihren Geschäftsführern eine
sechsprozentige Tantieme auf das Ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern auszuschüt-
ten. Bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen
bezog die GmbH die im jeweiligen Jahr erfassten Tan-
tiemen mit ein. Das beklagte Finanzamt erkannte die
Rückstellungen insoweit nicht an. Die hiergegen gerich-
tete Klage hatte keinen Erfolg.

Der BFH verweist auf § 6a Absatz 1 EStG 1997/2002.
Danach dürfe eine Rückstellung für eine Pensionsver-
pflichtung nur gebildet werden, wenn und soweit die
Pensionszusage keine Pensionsleistungen in Abhängig-
keit von künftigen gewinnabhängigen Bezügen vorsehe.
Bei den im Streitfall als Gehaltsbestandteil vereinbarten
Gewinntantiemen handele es sich aber um solche ge-
winnabhängigen Bezüge. Denn «künftige» gewinnab-
hängige Bezüge im Sinne des § 6a Absatz 1 EStG
1997/2002 seien solche, welche nach Erteilung der
Pensionszusage, nicht aber solche Bezüge, welche nach
dem jeweiligen Bilanzstichtag entstünden.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 03.03.2010, I R 31/09

Treuhandmodell: Keine
Gewerbesteuerpflicht bei so
genannten Ein-Unternehmer-
Personengesellschaften
Personengesellschaften, an denen nur ein Gesellschaf-
ter im Sinne des Einkommensteuerrechts unternehme-
risch beteiligt ist, unterliegen nicht der Gewerbesteuer.
Dies geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofes
(BFH) hervor. In dem zugrunde liegenden Fall waren an
einer Kommanditgesellschaft (Treuhand-KG) eine per-
sönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) und
nur eine Kommanditistin (Treuhänderin) beteiligt, die

Seite  25  von  30

Mandantenbrief der Kanzlei Schmidt & Partner Mai 2010

www.sp-steuerberatung.de



ihren Gesellschaftsanteil treuhänderisch für die Kom-
plementärin hielt. Dieses so genannte Treuhandmodell
hat der BFH mit seinem Urteil anerkannt.

Der Ansicht des Finanzamts, nach der die für die per-
sönliche Gewerbesteuerpflicht einer Personengesell-
schaft einschlägige Vorschrift (§ 5 Abs. 1 Satz 3 des
Gewerbesteuergesetzes) zivilrechtlich auszulegen und
deshalb die Treuhand-KG gewerbesteuerpflichtig ist,
schloss sich der BFH nicht an. Er hat deshalb der Klage
stattgegeben und den Gewerbesteuermessbescheid, der
gegen die Treuhand-KG ergangen war, aufgehoben.

Zwar sei die Kommanditistin zivilrechtlich an der Treu-
hand-KG beteiligt gewesen, so der BFH. Sie habe je-
doch aufgrund der Treuhandabrede mit der Komplemen-
tärin nicht die Stellung einer Mitunternehmerin im Sinne
des Einkommensteuerrechts erlangt. Damit fehle es
nicht nur an einer «Mit»-Unternehmerschaft, also an der
mitunternehmerschaftlichen Beteiligung von zumindest
zwei Personen an der Kommanditgesellschaft. Folge
hiervon sei zudem, dass das gesamte Vermögen der
Treuhand-KG der Komplementärin (Treugeberin) zuzu-
rechnen sei. Deshalb unterliege auch nur diese der Ge-
werbesteuer.

Das Urteil führt nach Angaben des BFH vor allem dazu,
dass Gewinne und Verluste der Treuhand-KG unmittel-
bar in den Gewerbeertrag der Komplementärin einge-
hen. Bei dieser komme es dadurch zu einer umfassen-
den Ergebnisverrechnung und damit zu einer organ-
schaftsähnlichen Konsolidierung.

Zu beachten sei aber, dass die Treuhand-KG dann
selbst gewerbesteuerpflichtig wäre, wenn anders als in
dem vom BFH entschiedenen Fall der Komplementär-
Anteil treuhänderisch für den Kommanditisten gehalten
würde. Denn nach ständiger Rechtsprechung entfalle die
Mitunternehmerstellung einer Komplementärin auch
dann nicht, wenn sie ihren Anteil treuhänderisch für eine
andere Person halte, so der BFH abschließend.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.02.2010, IV R 26/07

Umsatzsteuer: Geänderter
Abgabeturnus durch die
Anpassung an EU-Recht
(Val) Nachdem das Gesetz zur Umsetzung steuerrecht-
licher EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher
Vorschriften bereits Anfang März 2010 den Bundestag
passiert und der Bundesrat am 26. März ebenfalls zuge-
stimmt hatte, wird dieses Paket in Kürze im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht werden und damit in Kraft treten.
Hierbei gibt es in Bezug auf die Umsatzsteuer eine Rei-
he von Änderungen, die ab dem 1. Juli 2010 gelten sol-
len. Das reicht vom Wegfall des Postprivilegs bis hin zur
vorzeitigen Besteuerung von Dauerleistungen und dem
Anspruch auf Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer.

Eine wesentliche Gesetzesänderung bringt Unterneh-
men neuen Formalismus über verkürzte Meldepflichten,
die für grenzüberschreitende Umsätze innerhalb des
Gemeinschaftsgebietes greifen. Hier müssen Unterneh-
men ab Juli 2010 die Zusammenfassende Meldung (ZM)
beim Finanzamt früher einreichen. Die Meldung für Lie-
ferungen innerhalb der EU ist nicht mehr wie bisherig
alle drei Monate, sondern monatlich abzugeben. Im Ge-
genzug müssen die Angaben nicht mehr wie derzeit bis
zum 10. Tag des Folgemonats der Lieferung, sondern
erst bis zum 25. Tag vorgelegt werden. Die ZM für den
Juli - erster Monate der neuen Regelung - hat dann also
bis spätestens 25. August 2010 zu erfolgen. Nach der
alten Regelung war es der 10. Oktober.

Dabei haben Unternehmer eine weitere Besonderheit zu
beachten. Derzeit können sie ihre ZM einen Monat spä-
ter einreichen, wenn sie einen Antrag auf Dauerfristver-
längerung für die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmel-
dung gestellt haben. Dieser Gleichklang entfällt ab Juli.
Daher ist es unerlässlich, rechtzeitig noch im ersten
Halbjahr 2010 die eigene EDV-Buchhaltung an die neu-
en Meldepflichten anzupassen.

Immerhin gibt es Erleichterungen. Beträgt die Summe
der innergemeinschaftlichen Lieferungen im Vierteljahr
nicht mehr als 100.000 Euro, kann die ZM weiterhin
quartalsweise abgegeben werden. Ab 2012 sinkt die
Schwelle dann auf 50.000 Euro im Quartal.

Diese Änderung betrifft nur Warenversendungen inner-
halb der EU. Wer als deutscher Unternehmer hingegen
sonstige Dienstleistungen in einem anderen Mitglieds-
staat ausführt, kann weiterhin die vierteljährliche Abgabe
nutzen. Das nutzt aber nur wenig, wenn sowohl Waren-
lieferungen als auch Dienstleistungen grenzüberschrei-
tend getätigt werden. Dann sollten Unternehmer aus
Vereinfachungsgründen komplett auf die monatliche
Abgabe umsteigen.

Die Gesetzesänderung erfolgt auf Basis europarechtli-
chen Vorgaben zum Zweck der Bekämpfung des Steu-
erbetrugs bei innergemeinschaftlichen Umsätzen. Hier-
durch möchte die Finanzverwaltung zeitnäher als bisher
Informationen zu grenzüberschreitenden Umsätzen er-
halten. Gleichzeitig erfolgt der Datenaustausch zwischen
den EU-Mitgliedstaaten durch die Umstellung auf monat-
lich statt quartalsweise zeitnäher und verbessert die
Kontrolle des innergemeinschaftlichen Handels eben-
falls.
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Verbraucher, Versicherung &
Haftung

Fehlberatung: Kann Steuer-
berater teuer zu stehen
kommen
Ein Steuerberater ist verpflichtet, seinen Mandanten auf
steuerrechtliche Irrtümer hinzuweisen. Verletzt er diese
Hinweispflicht, kann er sich gegenüber dem Mandanten
schadenersatzpflichtig machen. Dies hat das Oberlan-
desgericht (OLG) Celle im Fall eines Getränkehändlers
entschieden, der irrtümlich einen zu geringen Umsatz-
steuersatz berechnet und sich deswegen einer hohen
Steuernachforderung gegenübergesehen hatte.

Der klagende Getränkehändler erwirtschaftet den we-
sentlichen Teil seiner Umsätze durch die Veräußerung
von Getränken in Getränkeautomaten. Er macht geltend,
der beklagte Steuerberater habe ihn nicht darauf hinge-
wiesen, dass beim Verkauf der Getränke aus Automaten
in den Jahren 2000 und 2001 Umsatzsteuer nicht nur
nach dem ermäßigten Steuersatz von sieben, sondern in
voller Höhe, mithin 16 Prozent, zu entrichten gewesen
sei. Deswegen müsse der Steuerberater ihm die nach-
gezahlten Umsatzsteuerbeträge samt Verzugszinsen für
die Jahre 2000 und 2001 ersetzen. Es handelte sich um
einen Betrag von rund 46.000 Euro. Weil der Steuerbe-
rater nicht zahlen wollte, zog der Mandant vor Gericht.
Hier bekam er sowohl in erster als auch in zweiter In-
stanz im Wesentlichen Recht.

Das OLG führte aus, dass der Mandant die Aufwendun-
gen, die ihm durch die Steuernachforderung entstanden
seien, ersetzt verlangen könne. Voraussetzung ist der
Nachweis, dass er bei pflichtgemäßer Aufklärung durch
seinen Steuerberater die sich bei Berechnung des kor-
rekten Mehrwertsteuersatzes ergebenden höheren Prei-
se am Markt hätte durchsetzen können. Diese Voraus-
setzung war - so das OLG - im entschiedenen Fall ge-
geben. Dabei maßen die Richter dem Umstand beson-
dere Bedeutung bei, dass es sich bei dem vom Kläger
angebotenen Produkt um ein Produkt im Niedrigstpreis-
bereich handelt. Die Erhöhung des Produktpreises für
den Endkunden hätte sich auf geringstem Niveau von
höchstens fünf Cent bewegt.

Auch habe sich die Möglichkeit für den jeweiligen
Verbraucher, der Preiserhöhung auszuweichen, als ge-
ring dargestellt, so das OLG weiter. Bei einer Erhöhung
des Kaffeepreises um fünf Cent je Tasse kommt nach
Ansicht der Richter der Wechsel zu einem anderen An-
bieter allenfalls dann in Betracht, wenn dieser im glei-
chen Gebäude vergleichbare Produkte anbietet. Hiervon
sei aber bei Getränken aus Automaten im Regelfall nicht
auszugehen. Für die Darstellung des Klägers, eine ge-
ringe Erhöhung der Produktpreise hätte sich an den
jeweiligen Standorten durchsetzen lassen, spreche zu-

dem, dass dieser im Jahr 2005, nachdem die höhere
steuerliche Belastung aufgrund einer Betriebsprüfung
bekannt geworden sei, die um fünf Cent erhöhten Preise
am Markt tatsächlich durchgesetzt habe, ohne Umsatz-
einbußen zu erleiden.

Oberlandesgericht Celle, Urteil vom 24.02.2010, 3 U
170/09

«Nur heute ohne 19 Prozent
Mehrwertsteuer»: Werbung ist
zulässig
Ein Händler darf mit der Angabe «Nur heute Haushalts-
großgeräte ohne 19 Prozent Mehrwertsteuer» werben.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass
eine solche Werbung wettbewerbsrechtlich zulässig ist.
Sie beeinflusse den Verbraucher nicht in unangemesse-
ner und unsachlicher Weise bei seiner Kaufentschei-
dung. Das gelte auch dann, wenn die Werbung erst am
Tag des in Aussicht gestellten Rabattes erscheine.

Im zugrunde liegenden Fall handelten sowohl die Kläge-
rin als auch die Beklagten mit Haushaltsgeräten. Nach-
dem Anfang 2007 die Mehrwertsteuer von 16 auf 19
Prozent angehoben worden war, warben die Beklagten
am 4.1.2007 im Internet mit folgender Anzeige: «Nur
heute, 4. Januar, Haushaltsgroßgeräte ohne 19 Prozent
Mehrwertsteuer». Die Klägerin hält die Werbung für
wettbewerbswidrig. Weil die Preisvergünstigung nur am
Tag des Erscheinens der Werbung gewährt worden sei,
sei jedenfalls berufstätigen Verbrauchern ein Preisver-
gleich aufgrund des von der Werbung erzeugten Zeit-
drucks nicht mehr möglich gewesen. In erster und zwei-
ter Instanz hatte die Unterlassungsklage Erfolg. Der
BGH hat die Klage dagegen abgewiesen.

Er sah die Verbraucher durch die beanstandete Wer-
bung nicht unsachlich beeinflusst. Ein mündiger
Verbraucher kann nach Ansicht der Karlsruher Richter
mit einem solchen Kaufanreiz in rationaler Weise umge-
hen. Selbst wenn Verbraucher keine Gelegenheit zu
einem ausführlichen Preisvergleich haben sollten, wür-
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den sie allein aufgrund der Werbung keine unüberlegten
Kaufentschlüsse treffen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 31.03.2010, I ZR 75/08

Scoring: Auskunftsanspruch
sorgt für mehr Transparenz
Für mehr Transparenz beim mittlerweile weit verbreite-
ten Scoring sorgt eine Änderung im Bundesdaten-
schutzgesetz, die ab dem 01.04.2010 gilt. Verbraucher
können dann einmal im Jahr von Banken und Auskunf-
teien kostenlos eine detaillierte Auskunft verlangen, wie
die Bundesregierung mitteilt.

Das Scoring ist ein mathematisch-statistisches Verfah-
ren, mit dem Kreditinstitute die Wahrscheinlichkeit be-
rechnen, ob einzelne Verbraucher ihre Schulden zu-
rückzahlen können. Der aus den gespeicherten Daten
errechnete Scorewert kann sich auf die Höhe der Kredit-
zinsen auswirken und entscheidet darüber, ob jemand
als kreditwürdig eingestuft wird.

Das Problem ist aber, dass die zugrunde gelegten Daten
häufig lückenhaft oder falsch sind und die Auskünfte
dazu unklar. Das teilt die Regierung mit und verweist in
diesem Zusammenhang auf eine Studie, die das Bun-
desverbraucherschutzministerium 2009 in Auftrag gege-
ben hatte.

Der Studie zufolge seien bei den geprüften Auskunfteien
Verbraucherdaten von bis zu 45 Prozent unzutreffend
gewesen, so die Regierung. Die Daten seien teils falsch
oder veraltet gewesen, teils habe die Auskunftei nur über
solche Daten verfügt, die die Testperson selbst
angegeben habe. Auch Namensverwechselungen seien
vorgekommen. Mitunter seien tatsächlich getilgte Darle-
hen als offen ausgewiesen worden.

Dem soll der jetzt gesetzlich verankerte Auskunftsan-
spruch abhelfen. Danach können Verbraucher einmal
jährlich abfragen,

- welche Scorwerte an wen übermittelt worden sind,

- wie ihr aktueller Scorwert lautet,

- welche Datenarten für das berechnete Ergebnis ge-
nutzt wurden,

- wie ihr Scorwert zustande gekommen ist und

- welche Bedeutung dieser hat.

Sollten die gespeicherten Daten fehlerhaft sein, sind die
Auskunfteien laut Bundesregierung verpflichtet, dies zu
korrigieren.

Bundesregierung, PM vom 29.03.2010

Meinungsfreiheit: Schützt vor
allem selbstbestimmte
Kommunikation mit anderen
Das Grundrecht der Meinungsfreiheit gewährleistet pri-
mär die Selbstbestimmung des einzelnen Grundrechts-
trägers über die Entfaltung seiner Persönlichkeit in der
Kommunikation mit anderen. Das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) hat in diesem Zusammenhang klarge-
stellt, dass ein mögliches öffentliches Informationsinte-
resse das Gewicht dieses Grundrechts bei einer Abwä-
gung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht lediglich
erhöhen könne.

In dem zugrunde liegenden Fall verhalfen die Karlsruher
Richter der Verfassungsbeschwerde eines Webseiten-
betreibers zum Erfolg, dem unter Verweis auf das allge-
meine Persönlichkeitsrecht eines Rechtsanwalts unter-
sagt worden war, in seiner Online-Zeitung aus einer E-
Mail des Juristen zu zitieren. Die Fachgerichte, die die
Untersagung bestätigt hatten, müssen jetzt noch einmal
über den Fall entscheiden.

Nach Ansicht des BVerfG haben die Fachgerichte näm-
lich das betroffene allgemeine Persönlichkeitsrecht des
Anwalts und die dem widerstreitende Meinungsfreiheit
des Webseitenbetreibers nicht zutreffend gegeneinander
abgewogen. Sie hätten im Wesentlichen darauf abge-
stellt, dass das öffentliche Informationsinteresse an der
veröffentlichten E-Mail des Rechtsanwalts gering sei,
erläutert das BVerfG. Die Meinungsfreiheit werde aber
nicht allein unter dem Vorbehalt des öffentlichen Inte-
resses geschützt.

Sie gewährleiste vielmehr in erster Linie die Selbstbe-
stimmung des einzelnen Grundrechtsträgers über die
Entfaltung seiner Persönlichkeit in der Kommunikation
mit anderen. Bereits hieraus beziehe das Grundrecht
sein in eine Abwägung mit dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht einzustellendes Gewicht, das durch ein mögli-
ches öffentliches Informationsinteresse lediglich weiter
erhöht werden könne. Deswegen sei es verfassungs-
rechtlich bedenklich, dass die Fachgerichte dem Anwalt
einen Unterlassungsanspruch allein mit der Begründung
zuerkannt hätten, dessen allgemeines Persönlichkeits-
recht überwiege das Informationsinteresse der Öffent-
lichkeit.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 18.02.2010,
1 BvR 2477/08
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Wirtschaft, Wettbewerb &
Handel

Mehrwertsteuer: OECD rät
Deutschland zu Erhöhung
Die Bundesrepublik sollte die Mehrwertsteuer erhöhen.
Dies rät die Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem neuesten Be-
richt zur deutschen Wirtschaft, wie das Nachrichtenma-
gazin «Focus» am 26.03.2010 auf seinen Internetseiten
meldet. Die Experten der OECD meinen darüber hinaus,
Deutschland solle auf eine Stärkung des Binnenmarktes
setzen und den Kündigungsschutz lockern. Allein mit
dem Exportgeschäft könne die Bundesrepublik kein
zufrieden stellendes Wachstum erreichen.

Deswegen müsse sie die Rahmenbedingungen dafür
schaffen, dass wieder mehr deutsche Unternehmen im
Inland investierten. Genehmigungsverfahren müssten
vereinfacht, das Insolvenzrecht verbessert und Werbe-
beschränkungen gelockert werden. Außerdem müsse
der Wagniskapitalmarkt gestärkt werden, da dieser jun-
ge Unternehmen finanziere. Forschung und Entwicklung
müssten steuerlich gefördert werden. Außerdem sollte
Deutschland nach Meinung der OECD-Experten für
mehr Fachkräfte sorgen und diese gegebenenfalls aus
dem Ausland anheuern. Beim Kündigungsschutz müss-
ten Lockerungen in Betracht gezogen werden.

Um seiner hohen Verschuldung Herr zu werden, sollte
der deutsche Staat nach Ansicht der OECD Steuerver-
günstigungen abschaffen und die Notwendigkeit der
ermäßigten Mehrwertsteuertarife prüfen. Auch solle
Deutschland mehr auf indirekte Steuern setzen, meint
die Organisation laut «Focus». Schließlich könne auch
an eine Erhöhung der Umweltsteuern gedacht werden.

«Focus-Online», Meldung vom 26.03.2010

Banken: Sollen für künftige
Krisen vorsorgen müssen
Banken sollen an den Kosten künftiger Finanzkrisen
beteiligt werden. Hierfür soll eine Bankenabgabe sorgen.
Zudem sollen insolvenzgefährdete Banken «umgebaut»
werden. Die Eckpunkte für ein entsprechendes Gesetz
zur Bankenrestrukturierung und Finanzmarktregulierung
hat das Bundeskabinett jetzt beschlossen. Die Banken-
abgabe soll laut Bundesfinanzministerium zum einen die
künftige Haftung des deutschen Steuerzahlers begren-
zen. Zum anderen trage sie zur Krisenprävention bei.
Denn die Höhe der Beiträge richte sich nach dem jewei-
ligen systemischen Risiko eines Kreditinstituts. Wie die
Bundesregierung mitteilt, soll die Bankenabgabe in ei-
nen Stabilitätsfonds fließen, aus dem künftige Restruktu-
rierungen oder Abwicklungen finanziert werden sollen.
Allerdings soll die Angabe so ausgestaltet werden, dass

sie für die Banken zumutbar ist. Ihre Höhe dürfe die
Leistungsfähigkeit der Institute nicht berühren, so die
Bundesregierung. Sparkassen und genossenschaftliche
Banken sollen wegen ihrer hohen Einlagen weniger
belastet werden.

Vorgesehen ist außerdem, die Verjährungsfristen für die
Haftung von Vorständen und Aufsichtsräten börsenno-
tierter Aktiengesellschaften von fünf auf zehn Jahre zu
verlängern. Ersatzansprüche bei Managementfehlern
sollen dem Bundesfinanzministerium zufolge auch dann
noch durchsetzbar sein, wenn Ansprüche erst spät be-
kannt werden oder sich erst personell neu aufgestellte
Gesellschaftsorgane zur Durchsetzung entscheiden.

Weiter soll die Finanzmarktaufsicht künftig bereits vor
einer Bankeninsolvenz eingreifen können. Um Finanz-
marktstörungen zu vermeiden, sollen private Dritte oder
eine staatliche «Brückenbank» die systemrelevanten
Teile eines Finanzinstituts weiterführen können. So
könnten nicht systemrelevante Betriebsteile abgewickelt
werden, teilt die Regierung mit.

Für systemrelevante Banken will die Bundesregierung
ein besonderes Reorganisationsverfahren einführen. Es
soll sich am so genannten Insolvenzplanverfahren orien-
tieren. Mit einem vorgeschalteten Sanierungsverfahren
soll die Geschäftsführung in die Lage versetzt werden,
Schieflagen mittels frühen Eingreifens möglichst schnell
zu bewältigen. Die Anteilsinhaber sollen in die Reorga-
nisation einbezogen werden.

Bundesfinanzministerium und Bundesregierung, PM
jeweils vom 31.03.2010

Einheitlicher Mehrwertsteuer-
satz: Würde Staat 23 Milliarden
Euro extra bringen
Schaffte man den ermäßigten Umsatzsteuersatz ab,
würde dies dem Staat im Jahr 2011 bei einem einheitli-
chen Satz von 19 Prozent Mehreinnahmen in Höhe von
rund 23 Milliarden Euro bescheren. Dies geht aus einer
Antwort der Bundesregierung (BT-Drs. 17/1252) auf eine
kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (BT-
Drs. 17/959) hervor.

Bei einer Senkung des einheitlichen Satzes auf 18 Pro-
zent würden die Mehreinnahmen zwölf Milliarden Euro
betragen und bei einem einheitlichen Satz von 17 Pro-
zent eine Milliarde Euro. Würde der einheitliche Mehr-
wertsteuersatz auf 16 Prozent gesenkt, müssten rechne-
rische Mindereinnahmen in Höhe von zehn Milliarden
Euro in Kauf genommen werden, so die Regierung.

Weiter heißt es in der Antwort, dass es bei der Ermäßi-
gung oder Befreiung von der Mehrwertsteuer zu Mit-
nahmeeffekten kommen könne. Auch seien fehlende
Zielgenauigkeit und mangelnde Transparenz sowie der
bürokratische Aufwand als Nachteile der Befreiungen
beziehungsweise Ermäßigungen anzuerkennen. Ande-

Seite  29  von  30

Mandantenbrief der Kanzlei Schmidt & Partner Mai 2010

www.sp-steuerberatung.de



rerseits würde die denkbare Alternative der direkten
Subventionierung in vielen Fällen bürokratischen Auf-
wand nach sich ziehen. Mitnahmeeffekte seien ebenfalls
nicht auszuschließen.

Die Bundesregierung wartet eigenen Angaben zufolge
derzeit auf die Ergebnisse eines Gutachtens mit Hand-
lungsempfehlungen zum ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz, die voraussichtlich im Sommer 2010 vorliegen. Es
werde eine Kommission zur Überprüfung der ermäßigten
Umsatzsteuersätze eingesetzt, die sich mit den Ergeb-
nissen beschäftigen werde. Bevor die Kommission ihre
Arbeit beendet habe, wolle die Regierung dem Gesetz-
geber keine Maßnahmen in diesem Bereich vorschla-
gen, heißt es weiter. Auch seien keine Maßnahmen zur
Ausweitung der Umsatzbesteuerung nach vereinnahm-
ten Entgelten (Ist-Versteuerung) geplant.

Deutscher Bundestag, PM vom 09.04.2010

Steuerberater: Dürfen mit
Fachberaterbezeichnungen
des Deutschen Steuerberater-
verbandes werben
Steuerberater dürfen die Fachberaterbezeichnungen des
Deutschen Steuerberaterverbandes (DStV) werbend
verwenden. Allerdings darf dies nicht im unmittelbaren
räumlichen Zusammenhang mit der Berufsbezeichnung
«Steuerberater» geschehen. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof (BFH) für die Bezeichnung «Fachberater für
Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)» bestä-
tigt, wie der Steuerberaterverband meldet.

Nicht erlaubt ist es nach Ansicht des BFH allerdings, die
Fachberaterbezeichnungen des DStV als Zusatz zur
Berufsbezeichnung, also in unmittelbarer räumlicher
Nähe zum Steuerberatertitel, zu verwenden.

Für die gebotene Abgrenzung, wann es sich um einen
«Zusatz» handelt, ist nach Angaben des DStV darauf
abzustellen, ob die Fachberaterbezeichnung im berufli-
chen Verkehr von der Berufsbezeichnung und dem Na-
men des Steuerberaters räumlich deutlich abgesetzt ist -
bei Geschäftspapieren zum Beispiel in der Seitenleiste
oder in der Fußleiste.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom
12.04.2010 zu Bundesfinanzhof, Entscheidung vom
23.02.2010, VII R 24/09

Passagierschadenshaftung:
Höchstgrenzen sollen erhöht
werden
Die Höchstgrenzen für die Passagierschadenshaftung
nach dem Luftverkehrsgesetz sollen angehoben werden.
Dies soll unter anderem für Tod oder Körperverletzung
eines Passagiers, für die verspätete Beförderung eines
Flugreisenden sowie für Zerstörung, Verlust oder ver-
spätete Beförderung von Gepäckstücken eines Passa-
giers gelten, wie aus einem Gesetzentwurf der Bundes-
regierung hervorgeht (BT-Drs. 17/1293).

Als Grund für die Anhebung nennt die Regierung die
weltweite Inflation.

Deutscher Bundestag, PM vom 14.04.2010
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